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Aus dem Kreis der kirchlichen Mitarbeiter wurden heimgerufen: 

18.01. l 995 Werner Krüger zuletzt Katechet in Ueckermünde 

72 Jahre 

0 l .08.1995 Ingrid Penthin zuletzt Konsistorialangestellte in Greifswald 
64 fahre 

23.0 l. l 996 Pfarrer i.R. Erich Buttkics zuletzt Parrstellc Samtens, Kirchenkreis Rügen 
65 Jahre 

11.02.1996 Inge Meyer zuletzt 1v1itarbciterin im Landesjugendpfarramt 
69 Jahre 

24.02.1996 Pfarrer i.R. Erwin Krienke zuletzt Pfarrstelle Trent, Kirchenkreis Rügen 

84 Jahre 

15.05.1996 Karl Reinke Pfnrrstelle Wusseken, Kirchenkreis Anklam 
64 Jahre 

02.09.1996 Arno Müller zuletzt Friehofsverwalter in Wolgast 
81 Jahre 

11.09.1996 Plarrer i.R. Kurt Liermann zuletzt Plarrslelle Gingst, Kirchenkreis Rügen 
82 Jahre 

18. l 0. 1996 Cercl.i Krüger zuletzt Katcchetin in Stralsund 

68 Jahre 

19.11.1996 Al winc Achterberg zulet7t K::itcchctin in Löcknitz 

87 Jahre 

10.12.1996 Superintendent i .R. Manfred Torkler zu letzt Kirchenkreis Stralsund 
68 Jahre 

Römer 8,38/39 

,,Denn ich bin gewiß, daß weder 1bd noch Leben, 
weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur 
kann uns scheiden von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserem Herrn." 

Hcfr 1-21997 
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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen und

Verfügungen

Nr. 1) Erstes Änderungsgesetz zum Kirchengesetz über Mitar
beitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(l\1itarbcitcrvertretungsgesctz - MVG) vom 6. November 1996 

Pommersche Ev. Kirche 
DJs Konsistorium 
PA 11514-24/96 

Greifswald, den 7.1.1997 

Nachstehend veröffentlichen wir das 1 . .Ä.nderungsgesetz zum 
Kirchengesetz über t'. l i tarbciter\'ertretungcn in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, das für die Pommersche Evangelische 
Kirche mit Wirkung vom Ol . Juli 1996 in Kraft gesetzt wurde. 

Hmder 
Konsistorialpräsident 

BESCHLUSS 

der 8. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
auf ihrer 7. Tagung 

zum 

Ersten Änderungsgesetz zum Kirchengesetz über 
Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (l\"1itarbeitcrvertretungsgesetz - MVC) 

Vom 6. November 1996 

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat das fol
gende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (Mitarbeitervenretungsgesetz - MVG) 
\'Om 6. November 1992 (ABJ.EKD S. 445) wird wie folgt geän
dert: 

1. Das lntrnltsvcrzcichnis wird wie folgt geändert:

:1) Im Abschnitt IX ,,Interessenvertretung besonderer Mitmbei
tergruppen" wird in den§§ 50, 51 und 5 2 das Wort .,Schwerbehin
derten" jeweils durch die Worte „schwerbehinderten Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen" ersetzt. 

b) Die Überschrift des XI „Vermittlungsgespräch und kirchlicher
Rechtsschutz (Schlichtungsstelle, kirchlicher Verwaltungsrechts
weg)" wird durch die Überschrift „Kirchlicher Rechtsschutz
(Schlichtungsstelle, Verwaltungsgericht für mitarbeitervertretungs
rechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutsch
land)" ersetzt.

c) In der Überschrift zu § 56 wird das Wort „Vermittlungs
gespräch" durch das Wort „ Rechtsschutz ersetzt.

d) In der Überschrift zu § 57 werden die Worte „der Schlich
tungsstelle" durch die Worte „von Schlichtungsstellen" ersetzt.
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e) In der Überschritt zu§ 62 werden die Worte .,Einstweilige
Anordnung" durch das Wort „Verfahrensordnung" ersetzt.

j1 Die Übcrschrirt 1.u § 63 „KirehlichcT Verwaltungsrechtsweg" 
wird durch die Überschrift „Rechtsmittel" ersetzt. 

g) In der Überschrift zu§ 67 werden die Worte „Besondere Über
gangsbestimmungen"' durch das Wort ,,(gestrichen)" ersetzt.

2. § 2 Abs:1tz 1 wird wie folgt gelinden:

Die Worte „die Personen, die hauptberuflich, nebenberuflich oder 
zu ihrer Berufsausbildung in einer Dienststelle beschäftigt sind" 
werden durch die Worte ,,alle in iitTentlich-rechllichen Dienst- oder 
privatrechtlichen Dienst- und Arbeitsverhältnissen oder zu ihrer 
Ausbildung Beschäftigten einer Dienststelle" ersetzt. 

3. § J wird wie folgt geändert:

,1 l Absatz. 2 erhiilt folgende Fassung: 

,,(2) Als Dienststellen im Sinne von Absatz I gelten Dienststellen
teile, die durch Aufgabenbereich und Organisation cigensLindig 
oder räumlich weit entfernt \'0m Sitz dc:s Rechtslrcigers sind und 
bei denen die Voraussetzungen des § 5 Absc1tz 1 vorliegen. wenn 
die Mehrheit ihrer wc1hlberechtigten Mit::irbeiter und Mitmbeite
rinnen dies in geheimer Abstimmung beschließt und dar[ibe1 Ein
vernehmen mit der Dienststellenleitung herbeigeführt wird. Ist die 
Eigenständigkeit solcher Dienststellenteile dahingehend ei nge
schränkt, clal3 bestimmte Entscheidungrn. clie n;ich diesem Kir
chengesetz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterliegen. bei 
einem anderen Dienststellenteil verbleiben, ist in diesen Fällen 
dessen Dienststellenleitung P:irrner der Mitarbci1crvertretun12." 

b) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:

.,13) Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung von 
Dienststellenteilen sowie Einrichtungen der Diakonie als Dienst
stellen können für die Zukunft mit Beginn der n::\chsten Amtszeit 
der M itarbe i tcrvertretung widerrufen \\ e1 den. Für das Verfohren 
gilt Absatz 2 entsprechend." 

c) Der bisherige Ab,atz 3 wird wie folgt ge:indcrt:

aa) Er wird Absatz 4. 

bb) Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt. 

cc) Folgende Worte werden angefügt:

,,die das Einvernehmen zwischen Dienststellenleitung und Mitar
beitervertretung ersetzen kann." 

4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „ständig nicht nur in Einzelfällen"
vor dem Wort „zu" eingefügt.

b) Satz 3 erhält folgende Fassung:

,,Die Personen, die zur Dienststellenleitung gehören, sind der Mit
arbeitervertretung zu benennen." 
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5. § 6 wird wie folgt gcjndcrt:

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 2 angefügt

„Darüber hinaus übernimmt die Gcsamtmitc1rbeitcrvcnretung die 
AufgJben der Mitarbeitervertretung, wenn vorübergehend in ei
ner Dienststelle im Sinne des§ 3 Absatz 2 eine Mitarbeitervertre
tung oder ein W;d1lvorst;1c1d nicht vorhanden ist." 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Zahl der l\litgliecler der Gcs:irntrnilarbcitervcrtrctung kann 
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9. s 20 wird wie'. folgt gciinderl:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Es werden die Worte „der Mitglieder'' durch die \Vorte „von 
Mitgliedern·' ersetzt. 

bb) D,1s Wort „bnn" wird durch (bo Wort „soll·' ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) 1 n Salz l crlült der erote H,1lbs:1tz folgende Fassung:

,,Kommt eine Vereinbarung nach Absatz I nicht zustnnde," 

abweichend von Satz I durch Dienstvereinbarung geregelt wer- bb) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 
den." 

„Teilzcitbeschhftigte MiLirbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer 
bb) Es wird folgender S;1tz 3 angclügt: regclmtißigcn wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als zehn 

Stunden werden bei der Ermittlung der Zahlenwerte nach Satz \ 
,,T n der Dienstvereinbarung können auch Regelungen über die nur mit ihrem Anteil an der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
Zusammensetzung und;\rbeitsweisc derGes;untmitarbcitervertrc- zeit berücksichtigt." 
tung getroffen werden." 

d) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
6. § 14 Absatz 2 Satz I wird wie folgt geändert:

Die Worte „der Schlichtungsausschuß" werden durch die Worte 
„die Schlichtunt:sstelle" ersetzt und das Wort „er" durch das Wort 
,,sie"' ersetzt. 

7. � 18 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

e) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

,.(4) Die freizustcllcnden Mitglieder werden nach Erörterung mit 
der Dienstslellcnlcitun° unter ßerücksichti1wnu der dienstlichen 

, ., 0 ...., b 

Notwendigkeit von der Mitarbeitervertretung bestimmt. Die Auf
gaben der M it;1rbcitervertretung sind vonangig in der Zeit der Frei
stellung zu erledigen." 

10. § 21 wird wie folgt geändert:
.,(4) Das Ersal1mitgliecl naehAbs;itt 3 tritt auch d,rnn in die Mitar-
beitervertretung ein, wenn ein Mitglied verhindert ist, an einer Sit- a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
zung teilzunehmen, sofern dies zur Sicherstellung der Beschluß-
fohigkc,il der Mitarbeitervertretung erforderlich ist." In Satz 4 werden die Worte,,§ 38 .0\bsatz 3 bio 5" durch die Worte 

,,§ 38 Absätze 3 und 4" ersetzt. 
b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

b) i\bsatz 3 wird wie folgt gdindcrt:
8. § 19 wird wie folgt geändert.

Satz 2 erhält folgende Fassung: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

,,Die Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertre-
aa) Der Punkt hinter Satz I wird durch ein Komma ersetzt. tung oder, falls die Mitarbeitervertretung nur aus einer Person be

steht. der Zustimmung des Ersatzmitgliedes: Absatz 2 gilt entspre-
bb) Es wird folgender 2. Halbsalz des Satzes l cingcfugt: chenJ." 

,,soweit d
1

ie Aufgaben nicht in der Zeit der Freistellung nach§ 20 11. § 23 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
erledigt werden können." 

a) In Satz I wird hinter dem Wort „müssen" ein Komma einge-
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: fügt.

aa) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: b) Der Punkt hinter Satz I wird durch ein Semikolon ersetzt. Das
nachfolgende Wort beginnt mit „d".

„Über dieAufteilung desAnspruchs auf Arbeitsbefreiung zur Teil-
nahme an Tagungen und Lehrgängen auf die einzelnen Mitglieder 12. § 30 Absatz l erhält folgende Fassung: 
kann eine Dienstvereinbarung abgeschlossen werden." 

,,(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Ge-
bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. schäftsführung der Mitarbeitervertretung hat die Dienststelle in 

erforderlichem Umfang Räume, sachliche Mittel und Büroperso
nal zur Verfügung zu stellen." 
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13. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I Satz I werden di� Worte „Wahlberechtigten der
Dienststelle" durch die Worte ,.Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
der Dienststelle, soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehö
ren" ersetzt.

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„Die Dienststellenleitung soll zu der Mitarbeiterversammlung unter 
Mitteilung der Tagesordnung eingeladen werden. Sie soll minde
stens einmal im Jahr in einer Mitarbeiterversammlung über die 
Entwicklung der Dienststelle informieren. Die Dienststellenlei
tung ist einzuladen, soweit die Versammlung auf ihrenAntrag statt
findet. Sie erhält auf Antrag das Wort." 

14. § 34 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

,,Personnlakten dürfen nur nnch schriftlicher Zustimmung der be
troffenen Person und nur durch ein von ihr bestimmendes Mit
glied der Mitarbeitervertretung eingesehen werden." 

15. § 35 Absatz 3 Buchstabe d) wird wie folgt geändert:

Dns Wort „schwerbehinderter" durch das Wort „behinderter" er
setzt. 

16. § 36 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Im Satz I wird das Wort ,,(Nachwirkung)" gestrichen.

b) Es wird ein neuer Satz 2 angefügt: ,,Eine darüber hinausge
hende Nachwirkung ist ausgeschlossen.''

17. § 38 Absatz i wird wie folgt geändert:

Die Worte „den Schlichtungsausschuß" werden durch die Worte 
,,die Schi ichtungsstelle" ersetzt. 

18. § 39 Buchstabe d) wird wie folgt geändert:

Das Wort „Fortbildungsveranstaltungen" wird durch die Worte 
,,Fort- und Weiterbildungsveranstaltunger;i" ersetzt. 

19. § 40 Buchstabe l) wird wie folgt geändert:

Die Worte „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen" werden durch das 
Wort „Mitarbeiterschaft" ersetzt. 

20. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz I Buchstabe a) werden hinter dem 'Nort „Bestim
mung" das Komma gestrichen. das Wort „oder" cingelügL Die
Worte „oder ermcsscnsfehlcrhaft ist" werden gestrichen.

b) Absatz 2 erhält folgende Fnssung:

.,(2) Im Falle des s, 42 Buchstabe bl (ordentliche Kündigung nach 
!\blaut der Prnbcze,t) clarr die Mitz,rt,c1tcrvenretung ihre Zustim
mung nur verwc,gem, wenn die Klindigung gegen eine Rechts
vorschrit"t, eine arbeitsrechtliche Regelung, eine andere bindende 
Bestimmung oder eine rechtskri.iftige gerichtliche Entscheidung 
verstößt." 
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21. - unbesetzt -

22. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 und 3 werden gestrichen. 

bb) Es wird ein neuer Satz 2 eingefügt: 

5 

„Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach Satz l, die am Wahltag 
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben,
b) der Dienststelle seit mindestens drei Monaten angehören und
c) Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sind, die
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland an
geschlossen ist; eine anderweitige Regelung bleibt bei den Glied
kirchen unter Berücksichtigung ihrer Besonderheiten vorbehalten."

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3 und in ihm werden jeweils
die Worte „Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen" ersetzt durch das
Wort „Wahlberechtigten".

b) In Absatz 4 werden hinter dem Wort „gelten'• die Worte ,,,so
weit in den Absätzen I bis 3 nichts anderes bestimmt ist," einge
fügt.

23. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Schwerbehinderten" wird jeweils ersetzt durch die
Worte „schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen'',

b) Absatz l wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Schwerbehinderte" wird durch die Worte „schwer
behinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen" ersetzt. 

bb) Hinter dem Wort „und" und dem Wort „oder" wird jeweils das 
Wort „mindestens" eingefügt. 

cc) Es wird ein neuer Absatz 2 angefügt:

,,Für das Wahlverfahren finden die§§ l l, 13 und 14 entsprechen
de Anwendung." 

c) Es wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:

.,(2) Für die Amtszeit der Vertrauensperson und der sie stellvertre
tenden Personen gelten die §§ 15 bis 18 entsprechend." 

d) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4.

24. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Dc1s Wort „Schwcrbchi11dcrtcn" wird aul\er in Absatz 3 jeweils
durch die Worte „schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeite
rinnen" ersetzt.

b) Das \Von „Schwerbehinderte" wird jeweils durch die Wone
,.Schwcrbchinclcrtc MiL1mcitcr und Mitarbe1tcrirmcn" ersetzt.

c) Abs:1t1. 1 Satz I crh'.1l t folgende Fassung:

„Die Yertrnuensperson hat die Eingliederung schwerbehinderter 
Mitnrbeiter und Mitarbeiterinnen in die Dienststelle zu fördern, 



G Amtsblatt Heftl-21997 

ihre Interessen in der Dienststelle zu vertreten und ihnen beratend die Worte ,.sind Schlichtungsstellen zu bilden" ersetzt. 
und helfend zur Seite zu stehen." 

bb) Das Wort „besteht" wird durch das Wort „bestehen" ersetzt. 
d) Es wird ein neuer Absatz 2 eingefügt:

,.(2) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 300 schwerbe
hinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kann die Vertrauens
person nach Unterrichtung der Dienststellenleitung die mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Person zu be
stimmten Aufgaben heranziehen." 

e) Die bisherigen Absätze 2 bis 5 werden Absätze 3 bis 6.

25. § 52 wird wie folgt geändert:

c) In Absatz 2 wird das Wort „die" vor dem Wort „Schlichtungs
stelle" durch das Wort „eine" ersetzt.

32. § 58 wird wie foigt geändert:

al Absatz 2 wird wie folgt gezindert: 

a;1) In Satz l wird hinter dem Wort „sowie" das Wort ,.deren" ein
gefügt. 

bb) In Satz 1 werden die Worte „oder zum höheren Vcrwaltungs
a) Das Wort „Schwerbehinderten" wird jeweils ersetzt durch die dienst" gestrichen. 
Worte „schwerbehinderten Mitarbeiter und Milarbcitcrinnc11". 

cc) In Satz 2 werden die Worte „haupt- oder nebenberuflich im
b) Im Absatz l werden die Worte .. §s 11 und 13 bis 22" durch die Dienst'' durch die Worte „in öffentlich-rechtlichen Dienst- oder
Worte .. �� 19 bis 22" ersetzt. privatrechtlichen Dienst- und Arheitsverhfünissen zu" ersetzt.

26. s 53 wird wie folgt gcündcrt: b) In Absatz 3 wird das Wort „ihrer" durch das Wort „deren" er-
setzt und das Wo1t „Stellvertreter" durch das Wort Stellvertretern".

a) Die Worte „S 37 Absatz I des Zivildienstgesetzes" werden
durch die Worte,,§ 37 des Zivildicnslgc,clzcs in Verbindung mit� 33. § 59 wird wie folgt geändert:
2 Absatz I des Zivildienstvertrauensmanngesetzes" ersetzt.

a) In Absatz I wird in Satz 3 nach dem Worl „der" das Worl
b) Die Worte „der Vertrauensmann" werden durch das Wort „die- ,.richterlichen" eingefügt.
ser" ersetzt.

b) Es wird ein neuer Absatz 3 ungcCügt:
27. § 54 Absatz I Satz 2 wird wie folgt geändert:

,.(3) § I 9 Absatz J bis 3, § 21 und § 22 Absatz I Satz I bis 3 und 5 
Vor dem Wort ,.Bildung" wird das Wort .,Aufgaben" eingefügt. sowie Absatz 2 gelten entsprechend." 

28. § 55 Absatz l Buchstabe b wird wie folgt geändert: 34. § 60 wird wie folgt geändert:

Vor den Worten „der Fortbildung" wird das Wort „Förderung·· ein- a) Absatz I erhält folgende Fassung:
gefügt. 

29. Die Überschrift desAbschnitles XI .,Vern1ittlungsgespräch und
kirchlicher Rechtsschutz (Schlichtungsstelle, kirchlicher Verwal
tungsrechtsweg)" wird durch die Überschrift „Kirchlicher Rechts
schutz (Schlichtungsstelle, Verwaltungsgericht für mitarbeiter
vertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in
Deutschland)" ersetzt.

30. § 56 erhält folgende Fassung:

,,§ 56 
Rechtsschutz 

Zu gerichtlichen Entscheidungen sind die Schlichtungsstellen in 
erster Instanz und in zweiter Instanz das Verwaltungsgericht für 
mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen 
Kirche in Deutschland berufen." 

31. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: ,,Bildung von Schlich
tungsstellen"

b) Absatz l wird wie folgt geändert:

aa) Die Worte „ist eine Schlichtungsstelle zu bilden" werden durch 

,.(1) Die Schlichtungsstelle entscheidet auf Antrag unbeschadet 
dcr Rechte des :'vlitarbeitcrs oder dc1· Mitarbeiterin über alle Strei
tigkeiten, die sich aus der Anwendung dieses Kirchengesetzes 
zwischen den jeweils Beteiligten ergeben." 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „ahschließend" gestrichen. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: .,In den Fällen des § 42 
entscheidet die Schlichtungsstelle abschließend". 

c) In Absatz 6 werden die Worte „oder ermessensfehlerhaft" ge
strichen.

35. § 61 wird wie folgt geändert:

a) Das Wort „Parteien" wird jeweils durch das Wort „Beteilig
ten" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz I wird vor dem Punkt das Wort ,,(Einigungs
gespräch)" eingefügt.

c) Es wird ein neuer Absatz 3 eingefügt:
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. (3) Das Einigung.1gespr;ich findet unter Ausschluß der Öffent
Jichkei t statt " 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

c) Der bisherige Absatz 4 wird wie folgt gdndcrt:

aa) Er wird Absatz 5. 

bb) In Satz: I werden die Worte „Die Kammer" durch die Worte 
.,Der oder die Vorsitzende der Kammer" ersetzt. 

cc) in Satz 2 wird Jas 'Wort.,, nichtöffentlichen" gestrichen.

dd) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:

„Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Feststellung durch 
Jie Kammer besondere Gründe den Ausschluß der Öffenllichkeit 
erfordern." 

ee) Die bisherigen Sätze 3 bi�; 5 werden Sätze 4 bis (1. 

ff) der neue Satz 5 erh::ill folgende Fassung: 

„Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche 
Einigung hinwirken." 

f) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden Absätze 6 bis 8.

g) Im neuen Absatz 6 werden die Worte „unbeschadet der Ver
pflichtung, währcnu de:, gesamten Verfahrens aur eine gütliche
Einigung hinzuwirken," gestrichen."

h) Der bisherige ;\bsatz 8 wird gestrichen.

i) Im neuen Absatz 8 werden die Sätze „Ocr Bescheid ist zuzu
stellen. Dn Antragsteller oder die Antrngstellerin kann innerhalb
von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides mündliche Ver
handlung beantragen." als S:it1.e 4 und 5 angefügt.

j) r\bsatz 9 erhält folgende Fassung:

. ,Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht erhoben. Die 
aulkrgcrichtlichcn Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechts
verteidigung notwendig waren, trtigt die Dienststelle. Über die 
Notwendigkeit entscheidet im Zweifebfall der ouer die Vorsit
zende der Kammer abschließend.'' 

k) Es wird ein neuer Absatz 1 0 angefügt:

,,(] 0) Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig zusammen
treten, trifft der oder die Vorsitzende auf Antrag einstweilige An
ordnungen." 

36. § 62 erhält folgende Fassung:

,,§ 62 
Verfahrensordnung 

Im übrigen sind für das Verfahren vor der Schlichtungsstelle die 
Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland in der jG.-weils geltenden Fassung entsprechend anzu
wenden. Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind nicht an
wendbar." 
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37. �63 wml wie folgt gecinden:

J) In Absatz ; werder: die Worte „Der Klfchliche Verwal
tungs1echtsweg" durch die Wone „Das Rechtsmittel der Beschwer
de" ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Buchstabe d) eingefügt:

„d) in Angelegenheiten der eingeschränkten Mitbestimmung von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen Dienst
\ erlüiltnissen (§ 43)." 

c) In Absatz I werden die bisherigen Buchstaben d) bis f) wer
den Buchsu1ben c) bis g).

LI) ln AbsdtZ 1 neuer Buchstabe g) wird der Punkt durch ein Kom
ma ersetzt und ein neuer Buchstabe h) ,mgefügt:

.. h) hei grunds::itzlichcr Bedeutung von Rechtsfragen." 

c) Ahsatz 2 erhält folgende Fassung:

,,(2) Zuständig ist das Venvaltungsgencht für mitarbeiter
vertretungsrcchtlichc Streitigkeiten der Evnngclischcn Kirche in 
Deutschland." 

38. § 67 wird gestrichen.

Artikel II 

( 1) Freistellungen nach dem bishengcn � 20 Absatz 2 gelten bis
zur Neuwahl der jeweiligen Mitarbeitervertretung fort.

(2) Die Synode Licr Evangelischen Kirche in Deutschland ermäch
tigt das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland bei
U nstimmigkeilen im Wortlaut diese nach Bescl t!uf.l des Änderungs
gesetzes ZLI bereinigen. Weiterhin wird es ermtichtigt, den Wort
laut des Kirchengesetzes über Mitmbei tervertretungen in der Evan
gelischen Kirche in DcutschL111cl (Mitarhcitervcrtretungsgesetz -
MVG) in der vom Inkrafttreten dieses Änderungsgesetzes angel
tenden Fassung bekJnntzumachen .

(3) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische
Kirche in Deutschland am 01. fanuar 1997 in Kraft.

Borkum, den 6. November 19% 

Der Präses der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Nr. 2) Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen Dienst in 

der Evangelischen Kirche der Union (Kirchenmusikgesetz -

KiMug) vom 15. Juni 1996 

Pommersche Ev. Kirche 
Das Konsistorium 
A32219 - 13/96 

Greifswald, den 7. LI 997 

Nachdem die Synode der Pommerschen Evangelischen Kirche am 
17. l 1.1996 dem Kirchenmusikgesetz der EKU vom 15. Juni 1996
zugestimmt hat und die Kirchenleitung am 13.12.1996 die Ver
kündung beschlossen hat, veröffentlichen wir nachstehend das
Kirchenmusikgesetz, das durch Beschluß des Rntes der EKU mit
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Wirkung vom 1. Januar 1997 für die Pommersche Evangelische 
Kirche in Krart gesetzt worden ist. 
Dazu veröffentlichen wir den Beschluß unserer Landessynode vom 
17.11.1996. auf den wir im Laufe des Jahres 1997 zurückkommen 
werden. 

Harder 
Konsistor i al präsidcnt 

Kirchengesetz über den kirchenmusikalischen 

Dienst in der Evangelischen Kirche der Union 

(Kirchenmusikgesetz - KiMuGJ 

Vom 15. Juni 1996 

Die Synode der Ev:rngclischcn Kirche der Union hat clas rolgcncle 
Kirchengesetz beschlossen: 

Priiambel 

Die Kirchenmusik hat den Auftrag, bei der Verkündigung des Evan
geliums zum Lobpreis Gottes mitzuwirken. Sie ist ein wesentli
ches Element clcr Kirche uncl ihrer Gemeinden. 

Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker nehmen diesen 
Auftrag wahr, indem sie musikalische Caben uncl Kräfte in clen 
Gemeinden wecken und fördern sowie in Gottesdiensten, kirchen
musikalischen und anderen Veranstaltungen alte und neue geistli
che Musik zum Klingen bringen. 

Zur Wahrnehmung dieses Auftrags werden geeignete Frauen und 
\llinner, die durch Ausbildung darauf vorbereitet sind. in kirchen
musikalischc Ämter und Dienste berufen. 

Abschnitt I 

Anstellungsvoraussetzungen 

§ 1
Anstellungsfähigkeit 

( 1) Als Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker kann in der Evan
gelischen Kirche der Union und ihren Cliedkirchen angestellt
werden, wer eine Urkunde über die Anstellungsfähigkeit als Kir
chenmusikerin oder Kirchenmusiker besitzt. (A-, B-, C- Urkunde)

(2) Über die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit entscheidet
das Konsistorium (Landeskirchenamt) auf Antrag der Kirchenmu
sikerin oder des Kirchenmusikers. Die Anstellungsfähigkeit gilt
im gesamten Bereich cler Evangelischen Kirche der Union.

(3) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit begründet keinen
Anspruch auf eine Anstellung.

§2
Allgemeine Voraussetzungen 

()) Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit setzt das Bestehen 
einer anerkannten kirchenmusikalischen Prüfung voraus. Der Rat 
stellt im Benehmen mit den Gliedkirchen eine Liste der anerkann
ten Kirchenmusikalischen Prüfungen auf. 

(2) _Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit kann im Ausnah
mefall auch an Personen erfolgen, die eine vergleichbare Prüfung.
nachweisen können. Über die Gleichstellung entscheidet das Kon-
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sistorium (Landeskirchenamt); es kann die Entscheidung von ei
nem Kolloquium :ibh:ingig m:ichcn. 

(3) Die Anstellungsfähigkeit kann nur Personen zuerkannt wer
den, die einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch
land oder einer Kirche angehören, mit der die Evangelische Kir
che der Union in Kirchengemeinschaft steht.

§ 3
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als 

Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker im Hauptamt 

( l) Dem Antrag auf Zuerkennung der Anstel lungsföhigkeit als
Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker im Hauptamt (Urkunde
A und B:I sincl heirn!Ugen:

l. eine beglaubigte Abschrift des Prüfungszeugnisses
2. ein :\achwcis über ein in der Regel mindestens

sechswöchiges Praktikum während des Studiums
3. ein Nachweis über die Kirchenmitgliedschaft,
4. ein pfanamtliches Zeugnis,
5. ein handgeschriebener LcbcnslauL

(2) Die Zuerkennung der Anstellungsföhigkeit erfolgt nach einer
Bcw/ihrung im kirchcnmusikalischcn Dienst von in der Regel sechs
:Vlonaten und der Ablegung eines Kolloquiums. Allgemeine Richt
linien für das Kolloquium erläßt der Rat, Einzelheiten regelt das
gliedkirchliche Recht.

§4
Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit als 

Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker im Nebenamt 

( l) Dem Antrag auf Zuerkennung der Anstel lungsfiihigkcit als
Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker im Nebenamt (Urkunde
C) sind die in§ 3 Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 5 genannten Unterlagen
beizufügen.

(2) Ist die Prüfung nicht in einer Gliedkirche der Evangelischen
Kirche der Union abgelegt worden, so kann das gliedkirchliche
Recht die Zuerkennung der Anstellungsrjhigkeit von eiern E1geh
nis eines Kolloquiums abhängig machen.

§ 5
Nichtausübung des Amtes 

War eine Kirchenmusikerin oder ein Kirchenmusiker länger als 
rnnrJ,ihrc nicht im kirchenmu,ikalischcn Dienst :rngestcllt, so Lmn 
das Fortbestehen cjer Anstellungsfähigkeit vom Ausgang eines 
Kolloquiums abhängig gemacht werden. Zuständig für die Ent
scheidung über das Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit ist die 
Gliedkirche, bei der ein Dienstverhältnis begründet werden soll. 

§6
Verlust der Anstellungsfähigkeit 

(]) Die Anstellungsfähigkeit ist vom Konsistorium (Landeskirchen
amt) zu entziehen, wenn, 

1. die Kirchenmusikerin oder der Kirchenmusiker aus der
Kirche austritt,

2. einer Kirchenmusikerin oder einem K,irchenmusiker
fristlos gekündigt worden ist und das Konsistorium
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(L.1m.lcskirchcnamt) nach 1\nhörung c..lcr oc..lcr c..lcs 
Betroffenen feststellt. dnß sie oder er zur Mitarbeit im 
kirchcnmusikaiischcn Dicnsc mehr mehr gceignel erscheint 

3. in dem Kolloquium nach§ 5 festgestellt wird,
cL,ß die Kirchenmusikerin oc..lcr der Kirchenmusiker zur 
Mitarbeit im kirchenmusikalischen Dienst nicht mehr 
geeignet t�rschcinl. 

\Vird die Anstellungsfähigkeit entzogen. ist die lir-ktmde über die 
Anstell u ngsföhi gkei t zurückzugeben. 

(2) Das Konsistorium (Lanc..lcskirchcnamt) kann einer Kirchen
musikerin oder einem Kirchenmusiker die Anstellungsfähigkeit
erneut zuerkennen.

*7
Kirchenmusikalischer Dienst im Ehrenamt 

Das gliedkirchl iche Recht kann für den kirchenmusikalischen 
Dienst im Ehrcnaml einen Bcfähigrmgs- und Eignungsnach1\ eis 
vorsehen. 

Abschnitt II 
Anstellung im kirehenmusikalischen Dienst 

§ 8
Ausschreibung 

(1) Freie Stelkn für den kirchenmusikalischen Dienst im H:lllpt
nmt (A- oder B- Stel ien) \\ erden im Kirchlichen Amtsblatt und
möglich.,t auch in Fachzeitschriften au,gcschriebcn.

t2) Freie Stellen für den kirchenmusikaiischen Dienst im Neben
amt mil umfangreichem Dienst sollen 111 c..lcr Regel im Ki1chli
chen Amtsblatt ausgeschrieben werden. 

§9

Mitwirkung der Fachberatung 

Bei der Besetzung von C-Stcllen i,t die kreiskirchlichc Fachbera
tung, bei der Besetzung von A- und B-Stellen auch die landes
hrchl ichc Fachberatung zu beteiligen. Die Anstc! [ungsk örperschaft 
hat deren Gutachten in die Entscheidung einzubeziehen. 

§ 10
Auswahl und praktische Vorstellung 

( 1) Die Anstellungskörperschaft prüft die eingegangenen Bewer
bungen und trifft eine Entscheidung über die engere Wah!. Die
Fachberatung ist zu hören.

(2) Die in die engere Wahl genommenen Bewerberinnen und Be
werber werden zu einer praktischen Vorstellung in Gegenwart der
Fachberatung eingeladen. Die Vorstellung umfaßt in der Regel
Orgelliteraturspiel, gottesdienstliches Orgelspiel, Chorleitung so
wie em Gespräch. Die Vorstellung kann im Einzelfall auf andere
Bereiche ausgedehnt werden. Nach Maßgabe der örtlichen Gege
benheiten sollen vorhandene musikalische Gruppen in die Vor
stellung einbezogen werden; ihnen soll Gelegenheit zur Äuße
rung gegeben werden.

Amrsolatr 

S 11 
Anstellung 

Die .t\nstellung erfolgt auf Beschluß des Leitungsorganes der An
stel I u ngskörperschaft. Der Beschluß bed;nf dn kirchenauf
sichtlichen Genehmigung. 

§ 12
Einführung 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmu,iker werden in einem Got
tesdienst nach der agcndarischcn Orc..lnung der Evangelischen Kir
che der Union eingeführt. 

§ 13
Diensthezeichnung 

(1) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in A- oder 13-Stcl
Jen führen clie Dienstbezeichnung „Kantorin" bzw. ,.Kantor".
Haurtarntlichen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern bnn
für überragende Leistungen auf kirchenmusikalischem Gebiet und
für eine Wirksamkeit, die über den Bereich der an,tellenden Kir
chengemeinde hinausgreift, durch die Kirchenleitung im Beneh
men mit der Fachberatung derTitel „Kirchenmusikdirektorin" oder
,,Kirchenmusikc..lircktoc· verliehen wcr,kn.

(2) Der Tilcl „K:1ntorin" oder „Kantor" k,rnn an neben:1m1liche
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in besonders begrün
clctcn Eillcn aufAnlrag des GemeincleJ:irchcr,rales (Presbylcriums)
durch die Kirchenleitung verliehen werden. wenn sich die oder
der Belroffcne in hngjährigcm Dienst besonders hcw::ihrt hat.

� 14 

Stellenbesetzung in besonderen Fällen 

Das glieclkirchlichc Recht kann beslirnmcn. daß ftir die Besetzung 
von Stellen mit herausgehobener Bedeutung dem Konsistorium 
(Landeskirchenamt) ein besonderes 1\ 1 itwirkungsrccht zuerkannt 
wird 

Abschnitt III 
Kirchenmusikalische Fachheratun� 

� 15 
Allgemeines 

Die k1rchrnmusiLilischc Fachberatung iürc..lcrt c..lie Ausübung c..les 
kirchenmusihdischen Dienstes. Sie soll Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker, die Kirchengemeinden sowie die dienstaufsicht
führenden Stellen in allen kirchenmusikalischen Fragen beraten 
und unterstützen. 

§ 16
Fachberaterinnen und Fachberater 

(1) Die kirchenmusikalische Fachberatung wird in den Kirchen
kreisen von Kreiskantorinnen und Kreiskantoren, in der Gliedkir
che von der Landeskirchenmusikdirektorin oder von dem
Landeskirchenmusikdirektor ausgeübt. Gliedkirchen mit Propsteien
oder Sprengeln können auch Beauftragte für die entsprechenden
Regionen bestellen: ihre Aufgaben bestimmen sich nach glied
kirchlichem Recht.
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(2) Spezielle Aufgaben der kirchenmusikzdischen Fachberntung
können von Beauftragten für die Singarbeit, die Posaunenarbeit,
von Orgelsachversttindigen und GlockensJchverständigen oder von
besonderen gl iedkirchlichen Ämtern wahrgenommen werden. Das
Njilerc regeln die Glicdkirchen.

§ 17
Fachberatung im Kirchenkreis 

Die Kreiskantorinnen und Kreiskantoren nehmen die kirchenmu
sikalischc Fachberatung im Kirchenkreis wahr. Sie werden nach 
den Bestimmungen des glicdkirchlichcn Rechts bcau l'tragt. Sie sol
len im kirchenmusikalischen Dienst im Kirchenkreis angestellt sein. 

§ 18

Aufgaben der Fachberatung im Kirchenkreis 

( I) Die Kreiskantorinncn und Kreiskantoren beraten den Kreiskir
chenrat (Kreissynodalvorstand) und die Superintendentin oder den
Superintendenten (Kreisoberpfarrerin oder Kreisoberpfarrer). Sie
achten darauf, daß der Kirchenrnusik in den Kirchengemeinden
ihres Kirchenkreises die ihr gebührende Wertschätzung zukommt.
Sie sollen das Bewußtsein für die Bedeutung der Kirchenmusik in
Kirche und Öffentlichkeit stärken.

(2) Ihre Aufgaben sind insbesondere die I\litwirkung bei Stellen
besetzungen, die Durchführung und Leitung von Kirchenmusik
kon vcnten, die Teilnahme an kreiskirchliclien Visitationen und die
Umsetzung von Anregungen der Landeskirchenmusikdirektorin
oder des Landeskirchenmusikdirektors. Sie sollen sich auch der
F(,rclerung des kirchen111usikalischcn N,.chwuchsc, :innchrnen.

(3) Sie erstatten auf Anforderung dem Kreiskirchenrat (Kreis
synodalvorscrnd und der Landcskirchcnmusikdircktorin oder dem
L:rndeskirchenmusikdi rektor Bericht.

§ 19
Fachbcratun1-; l'ür die Glicdkin:hc 

( 1) Die Lancleskirchenmusikdireklorin oder der Lmdeskirchen
musikdireklor nimmt die kirchcnmusiLliischc Fachbcr:itung für
die Gliedkirche wahr.

(2) Die Kirchenleitung spricht die Berufung aus auf Zeit oder ,tul'
unbestimmte Zeit. Sie kann Stel lverlrctcrinncn oder Stellvertreter
bestimmen. Die von den Gliedkirchen eingesetzten Kammern und
Ausschüsse sind zu beteiligen.

§ 20
Aufgaben der Fachberatung für die Gliedkirche 

(I) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchen
musikdirektor berät die Kirchenleitung und das Konsistorium
(Landeskirchenamt) in allen kirchenmusikalischenAngelegenhei
ten, beobachtet den Stand und die Entwicklung des kirchen
musikalischen Lebens innerhalb der Gliedkirche, macht auf Ge
fahren und Mängel aufmerksam und gibtAnregungen für die Pt1e
ge und Förderung der Kirchenmusik.

(2) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchen
musikdirektor arbeitet insbesondere mit den Kreiskantorinnen und
Kreiskantoren zusammen, koordiniert deren Tätigkeit und ruft sie
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zu regelmiißigen Fachkonferenzen mindestens einmal im Jahr zu
s,1 m mcn. 

(3) Die Landeskirchenmusikdirektorin oder der Landeskirchen
musikdircklur führt die Aufgaben in cngn Zusammenarbeit mit
den kirchenmusikalischen Ämtern und Ausschüssen cler Gliedkir
che und mit den kirchenmusikalischen Fachverbänden durch, ar
beitet mit den gcmM1 � 15 J\bsat;, 2 Benannten zusammen und h,Ht
laufende Verbindung mit den kirchcnmusikalischen 1\usbildungs
sUitten und der außerkirchlichen Musikpflege. Zu den Aufgaben
gehören ferner die Mitwirkung bei Stcllcnbcsctzungcn, Tcilnah
lllt'. ,lfl kirchenmusikalischcn Prüfungen und Kolloquien und die
Beteiligung Jn gliedkirchlichen Visitationen.

(4) Die Landeskirchcnmusikdircktorin oder der Lrndcskirchcn
musikdirektor erstattet der Kirchenleitung und dem Konsistorium
(Landeskirchenamt) auf Anforderung Bericht.

Abschnitt IV 
Cbergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 21
Ausführungsbestimmungen 

( 1) Ausführungs- und Ergünzungsbcstimmungcn zu diesem Kir
chengesetz erlassen die Gliedkirchen

(2) Das gliedkirchlichc· Recht brrn bestirnrncn, daß rnJ\usnahmc
fällen im kirchenmusi kalischen Dienst auch angestellt werden clarf,
wer nur wegen Fehlens der Voraussetzungen nach t 2 Absatz 3
nicht die Anstellungsf:ihigkcit 1ucrkannt bekommen kann.

(3) Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, daß Entscheidun
gen über eine Versagung oder eine Entziehung der J\nstellungs
nihrgkcit der kirchengerichtlichcn Nachprüfung unterliegen.

(4) Das gliedkirchlichc Recht kann bestimmen, daß in diesem Kir
chengesetz der Kirchenleitung zugewicscneJ\u!'gabcn und Befug
nisse dem Konsistorium (Landeskirchenctmt) übertragen oder daß
Aufgaben des Konsistoriums (Landeskirchenamts) von der Kir
chenleitung wahrgenommen werckn.

§ 22
Außerkrafttrctcn 

Mit dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes treten alle entgegen
stehenden Bestimmungen außer Kraft insbesondere treten ;nrßcr 
Kraft 

1. die Verordnung über die Amts- und Dienstbezeichnung der
Kirchenmusiker vom 7. Juli 1959 (ABI. EKD 1959 S. 207),

2. das Kirchengesetz über die Vorbildung und
Anstellungsfähigkeit von Kirchenmusikern vom
11. November 1960 (ABT. EKD 1961 S. 172),

3. die Berufungsordnung für das kirchenmusikalische Amt vom
11. November 1960 (ABI. EKD 1961 S. 173),

4. die Kirchenmusikalische Fachaufsichtsordnung vorn
11. November 1960 (ABT. EKD 1961 S. 175).
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§ 23
Inkraftreten 

Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche der Union 
am 1. Juli 1996 in Kraft. Es wird für die Gliedkirchen in Kraft 
g<,setzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben. 

Berlin, den 15. Juni 1996 Der Präses der Synode 
der Ev. Kirche der Union 

(Kock) 

Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

Berlin, den 16. Juni 1996 Der Rat 
der Ev. Kirche der Union 

(LS) 
(D. Beier) 

Beschluß der Landessynode vom 17.11.1996 

Die Synode stimmt dem Kirchengesetz über den kirchen
musikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche der Union 
(Kirchenmusikgesetz - KiMuG) vom 15. Juni 1996 zu. Der Rat 
der Evangelischen Kirche der Union wird gebeten, das 
Kirchenmusikgesetz für den Bereich der Pommerschen Evangeli
schen Kirche mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft zu setzen. 

Im Laufe des Jahres 1997 sind die landeskirchlichen Ausführungs
und Ergänzungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz zu erar
beiten. 

Im Hinblick auf§§ 17-18 des KiMuG beauftragt die Synode die 
entsprechende Arbeitsgruppe, unter Berücksichtigung der Größe 
der Kirchenkreise, einen angemessenen Anstellungsumfang für 
den kreiskantoralen Dienst vorzuschlagen. Weiterhin ist die lan
deskirchliche Ordnung für den Dienst der hauptberuflichen Kir
chenmusiker vom 15. April l 969 zu überarbeiten. 

(LS) Prof. Dr. Zobel 
Präses 

Nr. 3) Vereinbarung zwischen der Ev. Kirche von Wetsfalen 
und der Ev. Kirche im Rheinland und der Pommerschen Ev. 
Kirche über den Beitritt zur Kirchlichen Zusatzversorgungs
kasse Rheinland-Westlaien in Dortmund zum 1. Januar 1997 

Pommersche Ev. Kirche 
Das Konsistorium 
PA 21704 - 62/96 

Greifswald, den 18.12.1996 

Nachstehend wird die Vereinbarung zwischen der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rhein
land und der Pommerschen Evangelischen Kirche über den Bei
tritt zur Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfa
len in Dortmund zum O J .01.1997 veröffentlicht. 

Harder 
Konsistorialpräsident 
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Vereinbarung 
zwischen der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evan
gelischen Kirche im Rheinland einerseits und der Pommerschen 
Evangelischen Kirche andererseits wird im Einvernehmen mit der 
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen -Anstalt 
des öffentlichen Rechts- folgendes vereinbart: 

§ 1

(]) In Wahrnehmung der ihr obliegenden Fürsorge gegenüber den 
privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tritt 
die Pommersr.:he Evangelische Kirche (im nachfolgenden „Lan
deskirche" genannt) mit Wirkung für sich und die ihr angehören
den öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfa
len in Dortmund (im nachfolgenden „Kasse" genannt) als Betei
ligte bei. 

(2) Der Beitritt erfolgt für die· Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
einem privatrechtlichen Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zur
Landeskirche oder einer ihr angehörenden öffentlich-rechtlichen

· Körperschaft, Anstalt oder Stiftung, wenn sie

■ nach dem 31. Dezember 1996 eingestellt sind,

oder 

■ vor dem ersten Januar 1997 eingestellt sind, ihr Arbeits verhält-_
nis zu diesem Zeitpunkt fortbesteht und sie zu diesem Zeitpunkt
das fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

oder 

■ vor dem 1. Januar 1997 eingestellt sind, ihr Arbeitsverhältnis zu 
diesem Zeitpunkt fortbesteht und ·sie zu diesem Zeitpunkt das 
fünfzigste Lebensjahr vollendet haben und eine ununterbrochene
kirchliche Dienstzeit im Sinne der Verordnung über die Kirchli
che Altersversorgung von weniger als zehn Jahren vollendet ha
ben,

sofern sie nach der Satzung der Kasse versicherungspflichtig sind. 

(3) Die Satzung der Kasse ist in ihrer jeweils gültigen Fassung
verbindlich.

§2

(1) Der Beitritt wird am !. Januar 1997 wirksam.

(2) Der Beitritt erfolgt auf Dauer. Er ist unwiderrutlich.

(3) Eine Doppelbeteiligung bei der Kasse und eine gleichzeitige
Zugehörigkeit zu einer anderen öffentlich-rechtlichen Zusatz
versorgungseinrichtung sind ausgeschlossen.

§3

(]) Die Kasse nimmt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 
I Absatz 2 auf. 
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(2) Der Kasse ist ein Verzeichnis sämtlicher Mitarheiterinnen und
Mirnrbeiter im privatrechtJichenArbeits- und Ausbildungsverhältnis
einzureichen. Soweit einzelne l\litarhciterinncn und Mitarhciter
der Zusatzversorgungspflicht nicht unterliegen, ist der Befreiungs
grund anzugeben. Die Kasse ist berechtig:, zur Fest,tellung der
Versicherungspflicht die Arheitsvertragsunrerlagen einzusehen.

Die Landeskirche wird diese Vereinbarung, die zum ßeitrilts
zeirpunkr gültige Satzung der Kasse und deen künftige Änderun
gen in ihrem Amtsblatt veröffentlichen. 

§ 5

(l) Entscheidungen, die den Wesenskern der Kasse berühren, ins
besondere die Aufnahme weiterer Landeskirchen und die Auflösung
der Kasse, werden im Benehmen rnil der Lwdeskirchc gclro!Tcn.

(2) Jm Falle der Aul1üsung der Kasse sind zunächst die Verbind
lichkeiten der Kasse gegenüher Dritten zu el'f'lil en. Das danach
verbleibende Vermögen ist in erster Linie für die Leistungs
cmpninger und deren Angehörige sowie für Zwecke der zuslitzl i
chen Alters- und Hinterbliebenemersorgung der vorhrtndenen Ver
sicherten zu verwenden. Ein darL1ber hinaus vorhandenes Vermö
gen, dns auf den Personenkreis der Versicherten ::ius dem Bereich
der Landeskirche entfällt, erhält die Landeskirche mit der Au!la
ge, dieses lür Zwecke der /\lters- und Hintcrblicbcnenvc1v1rgung
der privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter zu verwenden.

Greifsw::ild, 04.12.1996 

Düsseldorf, 

Bielefelcl, 

Pommersche Ev. Kirche 

Harder 
Konsis torial präsident 

Siegel, Unterschrift 

Ev. Kirche im Rheinlrtnd 
Das Lrtndeskirchenamt 

Siegel. Unterschrift 

Ev. Kirche von Westfalen 
Dos Landeskirchem1mt 

in Vertretung 

Siegel, Unterschril't 

Nr. 4) Kirchenge.setz über die Kirchenverwaltungsämter 
(KVAG) vom 17.11.1996 

Pommersche Evangelische Kirche 
Das Konsistorium 
B 20406 - l 0/96 Greifswald, den 7.1.1997 

Nachstehend werden das Kirchengesetz über die Verwaltungsämter 
(KVAG) und die Durchführungsbestimmung dazu sowie die Ver
ordnung der Kirchenleitung zur Erteilung der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung abgedruckt. 

Harder 
Konsistorialpräs_id_e_n_t __ 

Hefcl-21997 

Kirchengesetz über die Kirchenverwaltungsämter (KVAG) 
vom 17.11.1996 

§ 1

( 1) Die Kirchenverwaltungsümter dienen der ordnungsgemäßen
Verwaltung in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen. Sie
unterstützen die Leitungsorgane in der Wahrnehmung ihrer Ver
antwortung. Die Förderung und Stirkung der Selbständigkeit und
Eigenverantwortung der Kirchengemeinden ist ci11e Aul·gabe der
Kirchenverwaltungsämrer und der Leitungsorgane.

(2) D iei\rheil der Kirchen verll'altungslirnter e1 folgt unter der Fach
aufsicht des Konsistoriums. Dieses kann für die Wahrnehmung 
der /\ulgaben 1\nwc1sungcn und Richtlinien geben. 

(3) Aufgabe der Kirchenverwaltungsämter ist es, die Kirchenge
meinden hei clcr Verwaltung und cler Bcwirtschalhrng ihres Ver
mögens zu beraten und anzuleiten. Die Kirehenverwaltungslimter
,ichtcn in ihrem Bereich aul die Einhaltung der kirchlichen Ord
nung und heraten bei der Anwenrlung der gesetzlichen Bestim
mungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie leisten technische Hilfe
und l!nlcrstüll'ung bei der !\bwicklung ,dlcr wirtöc·hafllicl1c11 Vor
gänge in den Kirchengemeinden. Gleiche Aufgaben erfüllen die
Kirchenvcrwaltungsärrner gegenüber den Kirchenkreisen. Insbe
sondere unterstützen die Kirchenwrwaltungsdmter die Ki1·chcn
kreise bei der Wahrnehmung der Vermögensaufsicht.

( 4) Den Kirchenkreisen können Aufgaben der kirchcnaufsichtlichen
Genehmigung übertragen werden. lm einzelnen wird dies durch
Verordnung der Kirchenleitung geregelt. Die kirchenaufsichtliche
Genehmigung wirc gem:iß § 4 (3) erteilt.

(5) Die Kirchenverwaltungsämter sind den Kirchengemeinden und
dem Kirchenkreis gegenüber rechenschaflspllichtig. Sie erstatten
der Kreissynode Bericht liber die wirtschaftliche SituMion im
Kirchenkreis.

§ 2

Die Kirchenkreise unterhalten jcweih f\ir ihren Bcrcid1 ciri 
Kirchenverwaltungsamt. 

§3

(!) Die ZustänJigkeit des Kirche111 erwc1l lungsa111tes crslrcchl sich 
auf alle Kirchengemeinden seines Kirchenkreises. Dem Kirchen
verwaltungsamt kann die: Zuständigkeit für weitere Einrichll!ngen 
Lihetrngen werden. 

(2) Das Ausscheiden aus der Zuständigkeit des Kirchen
verwaltungsamtes ist nur in begründeten Ausnahmefällen mög
lich und bedarf der Zustimmung des Konsistoriums. Diese Zu
stimmung kann auf einzelne Bereiche der kirchlichen Verwaltung
beschränkt werden.

(3) Die Übertragung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung ge
mäß§ l (4) bleibt von dem Ausscheiden aus den Zuständigkeiten
gemäß (2) unberührt.
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§4

( l) Dns Kirchenverwnltungsnmt unterliegt der Aufsicht des Kreis
kirchci11·;1tcs unbeschadet der ßeslimmungc11 über die Fachauf
sicht.

(2) [hs Kirchen\erwaltungsamt wird von der Leiterin uder dem
Leiter vertreten.

(3) Kirchenaufsichtlichc Genehmigungen gcm:'tß s 1 (41 werden
nach Vorbereitung durch das Kirchenverwaltungsamt von der Su
perintendentin oder dem Superintendenten erteilt.

(4) ßeschwcrden gegen dieT:iligkeit des Kirchenverwaltungsamtes
sind an den Kreiskirchenrat zu richten. Im übrigen richten sich
Zuständigkeit und Verfahren bei Beschwerden nach den kirchli
chen Clrdnungcn.

§ 5

( 1) Das Kirchenverwaltungsamt arbeitet eng mit allen Organen in
seinem Zuständigkeitsbereich zusammen. Der Kirchenkreis, die
Kirchc.ngcmcindcn und clic weiteren Einrichtungen sind ihrerseits
zu einer engen Zusammcn;irbcit vcrpllichtct.

(2) Der Kirchenkreis, die Kirchengemeinden uncl clie weiteren
Einrichtungen erteilen dem Kirchenverwaltungsamt die für seine
Arbeit erforderlichen Anweisungen und sind verpflichtet, ihm die
notwendigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stel
len und die rür die Arbeit nötige l lilfc zu leisten. Insbesondere
erteilen sie die erforderlichen Vollmachten.

(3) Bei Abweichungen \'011 der Ordnung hat das Kirchen
vcrw,dtungsamt, sofern eine Bereinigung mit allen Beteiligten nicht
zu erreichen isl, auf eine rechtzeitige Entscheidung des Kreis
kirchenrates oclcr erfordcrlichenfal 1s des Konsistoriums hinzt1wir
kcn.

Das Kirchenverwaltungsamt trägt unbeschadet der Rechte und 
Pflichten der Eigentümer die Verantwortung für Finanzverwal
tung und Winschaftsrührung 111 den Kirchengememdcn und im 
Kirchenkreis. Es sorgt für die Erfordernisse des Meldewesens und 
führt de entsprechenden Dateien. Es unterstützt die Kirchenge
meinden und den Kirchenkreis bei der Spcnclenwcrhung und -
vcrwaltung uncl bei der Fördcrmillclbearbcitung. Es leistet Unter
stützung bei der Erhebung und Verwaltung des Gemeinde
kirchgeldes. 

§7

Das Kirchenverwaltungsamt führt die Personalverwaltung der 
privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitnrbeiter der 
Kirchengemeinden und des Kirchenkreises. 

§8

Das Kirchenverwaltungsamt ist für die Erledigung aller Kassen
und Rechnungsgeschäfte in seinem Bereich zuständig, soweit nicht 
im Einzelfall etwas anderes besti mrnt ist. Die Planung der Kassen 
und der Haushalte erfolgt durch das jeweils zuständige Organ un-
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tcr ßcralung durd1 das Kirchenvcr\\':tltungs,1mt. Die ßuchhaltung 
obliegt dem Kirchenverwaltungsamt. Die Rechnungsführung er
folgt im Rahmen des Planes und der einschlägigen Ordnungen. 

§9

(l) Dc1s Kirchen\'erwaltungsarnt tr'.1.�t Verantwortung l(ir die ord
nungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung des kirchlichen
Grundbesitzes, ohne daß dadurch die Aufgaben und Befugnisse
der jeweiligen Eigentümer eingeschränkt werden.

(2) DJs Kirchenverwaltungsamt berät den Kirchenkreis, die Kir
chengemeinden und die weiteren Einrichtungen in allen
G1 undstücksangc!egcnhci tcn. Es rüh1 l die dalLir crl'cmlcrl iche Do
kumentation. Bei Vorbereitung und Abschluß von Verträgen auf
diesem Gebiet soll das Kirchenverwaltungsamt den jeweiligen
kirchlichen Eigentümer vertreten. lhm sind clic darür notwendigen
Vollmachten zu erteilen.

13) In grunclsätzlichcn Fr,,gen auf dem Gebiet der Grundstücks
verwaltung und -Bcwirtschaltung stimmt sich das Kirchen
verwaltungsamt mit dem Konsistorium ab.

§ 10 

( 1) Das Kirchenverwaltungsamt unterstützt uncl berät den Kirchen
krcis und die Kirchengcmcimlcn uncl weiteren Einrichtungen i 11
allen Angelegenheiten des kirchlichen Bauens.

(2) Zu seinen;\ ufgabcn gehört clic DukumenL1tion des baulichen
Bestandes in seinem Zuständigkeitsbereich. Es beräte die Eigen
tümer bei wichtigen Entscheidungen und trägt Verantwortung für
die [faubctreuung im Kirchenkreis

(3) Das Kirchenverwaltungsamt ist für die Vertragsgestaltung auf
dem Gebiet des kirchlichen Bauens ;usWndig. Ihm sind die dafür
erl<.irder!ichen Voilmachtcn zu erteilen.

(4) Das Kirchenverwaltungsamt achtet auf die Belange der Denk
rnalptlcge im Kirchenkreis gernM\ de1· kirchlichen und staatlichc11
Ordnungen.

(5) ln grnnclsätzlichcn Fr�1.cen aufclcm Gebiet des kirchlichen Bau
ens stimml sich das Kirchenverwaltungsamt mit dem Bauamt des
Konsistoriums ab. Zu diesem Zweck erfolgen regelmäßige Kon
sultationen im ß;1uamt.

§ 11

(]) DieAnstellung der im Kirchenverwaltungsmnt benötigten Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt durch den Kreiskirchenrat 
namens cles Kirchenkreises. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unterstehen der Dienstaufsicht durch die Leiterin oder den Leiter 
unbeschadet der besonders geregelten Fachaufsicht durch dns 
Konsistorium. Die Leiterin oder der Leiter unterstehen der Dienst
aufsicht der Superintendentin oaer des Superintendenten. 

(2)Aushilfskräfte zur kurzfristigen Hilfeleistung kann die Leiterin
oder der Leiter des Kirchenverwaltungsamtes mit Zustimmung der
oder des Vorsitzenden des Kreiskirchenrates einstellen.

(3) Die Anstellung der Leiterin oder des Leiters des Kirchen-
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verwaltungsamtes erfolgt im Einvernehmen mit dem Konsistori

um. 

§ 12

(1) Die für die Arbeit des Kirchenverwaltungsamtes erforderlichen

Einnahmen und Ausgaben werden in einem H:m1halhplan zusam
mengefaßt, Jcr von der Kreissynode beschlossen wird.

(2) Zur Gewährleistung der Arbeit des Kirchenverwaltungsamtes
entrichten der Kirchenkreis, die Kirchegemeinden und die weite
ren Einrichtungen einen Beitrag an die Kasse Jes Kirchen
verwaltungsamtes, der nach Richtlinien des Konsistoriums erho
ben wird.

(3) Aur Vorsd1lag des Kreisl;irchcnratcs, kann die Kreissynode
einen weiteren Beitrag festsetzen. Dabei ist für Kirchengemein
den, die gemäß § 3 (2) aus der Zuständigkeit augeschieden sind,

auf eine angemessene Differenzierung zu achten.

(1) Die Kassen- und Wirtschaftsführung des Kirchen verwaltungs
amtes ist unbeschadet der laufenden Prüfungspflicht des Kreis
kirchenrates durch das Konsistorium zu überwachen. Dem
Rechnungsprüfungsnmt beim Konsistorium obliegt die Vorprüfung

der Rechnung der Kasse des Kirchcnverwaltungsc1mtcs. Die Prü

fung crstrcdt sich insbesondere c1ur Vorgzinge. die einer Prüfung
durch Dritte unterliegen.

(2) Die Entlzistung der Kasse des Kirchenverwaltungsamtes er
folgt auf Empfehlung des Kreiskirchenrates durch die Kreissyn
ode.

� 14 
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§2

(lJ Von der Führung der Pcrsonc1lverw;1ltung durch das KirdH:n
verwaltungsamt gemi.iß § 7 des KVAG bleibt die Zuständigkeit 
der Anstellungskörperschaften für Entscheidungen in Personalan
gelegenheiten unberührt. 

(:2) Die Kirchengemeinden und weiteren Einrichtungen stellen dem 
Ki rchcnverwaltungs;1ml die zur Pcrsonc1l vcrwal tung crfordcrl icl1en 
Angaben zurVcrfügung. Das Kirchenverwaltungsamt beachtet die 

Erfordernisse des Datenschutzes. 

§3

( 1) Die Richtlinie dc.s Konsistoriums_ 11;1ch denen der Beitrag an
die Kasse des Kirchenverwaltungsamtes gemfül § 12 (2) des K VAG
erhoben wird, werden nach Abstimmung mit dem Finanzc1usschuß

der Landessynode erlassen.

(2) Für die Festset1.ung eines Beitrages gemäß§ 12 (3) KV/\G
k;H111 das Konsistorium Empfehlungen geben.

§4

Zur Gewährleistung der Prüfung der Kassen- und Wirtschat·tsfüh
rung des Kirchenverwaltungsamtes kzmn sowohl vom Kirchen

kreis wie auch vom Konsistorium das Rcchnungsprüfungs;1111t ei
ner anderen Landcsl;irchc oder ein Rcchnungsprürung.sur1tcr
nehmcn herangezogen werden. 

§5

( 1 J Diese Durchführungsbestimmungen treten mit dem Kird1c:n

gcsctz über die Kirchcriverwaltungs:imtn in Kr;irt. 

(2) Weitere Verwaltungsvorschriften dazu knnn das Konsistorium
( 1) Dieses Kirchengesetz tritt am l. fonuar 1997 in Kraft. Gleich- erlassen.
zeitig tritt das Kirchengesetz über die Kreiskirchlichen Rentämter
vom 06.11.1983 außer Kraft. Greifswald; den 13.12.1996 Kirchenleitung 

(2) Die erforderlichen Durchnihrungsbcstirnrnur1gen erliißt die
Kirchenleitung.

LS Prof. Dr. Zobel 
Präses 

4. Durchführungsbestimmungen zum Kirchengesetz üher die

Kirchenverwaltungsämter mm 17.11.1996

Gemäß§ 14 (2) des Kirchengesetzes über die Kirchenverwaltungs
ämter vom 17.11.1996 (KYAG) erläßt die Kirchenleitung folgen
de Durchführungsbestimmungen: 

§ 1

(1) Die Angliederung weiterer Einrichtungen an das Kirchen

verwaltungsamt gemäß § 3 (1) des KVAG bedarf außer der ent
sprechenden Beschlußfassung durch die Einrichtung der Zustim
mung durch den zuständigen Kreiskirchenrat.

(2) Die Zuständigkeiten des Kirchenverwaltungsamtes bleiben nach

dem Stand zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des KVAG bestehen.

lkrgcr 

Bischof 

3. Verordnung der Kirchenleitung zur Erteilung der kirchen

aufsichtlichen Genehmigung

Gemäß§ l (4) des Kirchengesetzes über Jic Kirchenverv.-c1l1ungs
:imtcr (K VAG), vom 17. l l. l 996. in Verbindung mit Artikel 62 (2) 

der Kirchenordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche so
wie§ 1 (4) der Verordnung über die Ordnung für die Vermögens
und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden, vom 5.9.1972, wird 
folgendes verordnet: 

§ 1

Die nach der Kirchlichen Verwaltungsordnung, der Kirchenord
nung oder anderen kirchengesetzlichen Bestimmungen zu ertei
lende kirchenaufsichtliche Genehmigung wird durch den jeweili
gen Kirchenkreis erteilt, soweit es sich nicht um Eigentumswechsel 
oder um Fragen von grundsätzlicher Bedeutung handelt. 
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Die in der Kirchlichen Verwaltungsordnung, der Kirchenordnung 
oder anderen kirehengesetzlichen Bestimmungen gegenüber dem 
Konsistorium vorgesehenen Vorlage- und Beratungserfordernisse 
sowie Zustimmungs-, Beteiligungs- und Bestätigungspflichten 
gehen auf den jeweiligen Kirchenkt·eis über, soweit es sich nicht 
um Fragen \On grundsätzlicher Bedeutung handelt. 

§ 3

Die Entscheidung darüber, welches Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung im Sinne der§§ 1 und 2 sind, trifft das Konsistorium. 

Diese Verordnung tritt mit dem Tzige der Beschlußfassung in Kraft. 

Greifswald, den 13.12.1996 Die Kirchenleitung 
der Pomm. Ev. Kirche 

ßerger 
(Bischof) 

Nr. 5) 20. Kirchengesetz zur .:\nderung der Kirchenordnung 
vom 17.11.1996 

Pommcrsche Evangelische Kirche 
Das Konsistmium 
C 10601 - 19/96 

Greifswald. den 15.1997 

Nach Beschluß der Landessynode der Pommerschen Evangeli
schen Kirche vorn 17.11.1 <)96 wird n:1chstehcnd eins 2(1. Kirchen
gesetz zur .Änderung der Kirchenordnung vom 2. Juni 1 <)50 in der 
Fassung v0m 14. April 1991 (Armsblatt der PEK Nr. 2/1993 und 
der Ausführungsbestimmung dazu vom 13.12.1996 veröffentlicht, 
das mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft tritt. 

Harder 
Konsistorialp1 cb iclent 

20. Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung
vom 17.11.1996 

Die Landessynode hat mit der für .Änderungen der Kirchenord
nung erforderlichen Mehrheit folgendes Kirchengesetz zur Ände
rung der Kirchenordnung vom 2. Juni 1950 in der FZ11Sung vorn 
14. April 1991 beschlossen:

1) Art. 81 (2) wird wie folgt geändert:

,, ... Vorsitzenden der Kreissynode und des Leiters des Kirchen
verwaltungsamtes." 

2) Art. 91 erhält folgende Fassung:

,.(1) Die Kreiss·ynode wird von sechs zu sechs Jahren neu gebil
det. 

(2) Ihr gehören an:

1. Mitglieder aus den Kirchengemeinden, die von den

Gemeindekirchenraäten gewählt werden.
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2. der Superintendent und der Leiter des Kirchcnvcrwaltungs:m1tcs,
3. Gemeindeglieder. die :ds Vertreter der �irchlichen Werke. Ein
richtungen. Ämter und Diem,te im Kirchenkreis ;:ntsandt werden
und
4. bis zu fünf weitere i\litglieder, die der Kreiskirchenrat berufen
kann.

(,) Die Anzahl der gemi1ß Absatz 2 Zi IT I zu wählenden ivlitglic
ucr und ihre Verteilung ,rnr die Kirchengemeinden bestimmt die 
Kreissynode auf Vorschlag des Kreiskirchenrates vor jeder Neu
wahl. Dabei sind Anzahl der Kirchengemeinden, Pfarrstellen, 
Gemeindegliederzahl und geographische Ausdehnung der Kirchen
gemeinden angemessen zu berücksichtigen. Der Kreiskirchenrnt 
legt die Anzahl und Vcrtci lung der Mitgl icdcr gcmtißAbsatz 2 Zi ff. 
3 !c,t. 

(4) Die Zahl der Pfarrer und Mitarbeiter Z\ls Mitglieder der Kreis
synode soll zusammen geringer sein als die Zahl der Ältesten;
mindestens ein Drittel solien Frauen sein.

(:'i) Jedes Mitglied der Kreissynode mull ein zum Ältestenamt be
f,ihigtes Gemeindeglied sein." 

3) Art. 92 wird wie folgt geändert:
. gemäß Artikel 91 angehören ... "

4) Art. 102 (6) wird\\ ie folgt geändert:
.. ((,J ... Verantwortung des Kirchenvern:iltungsarntes.'·

5) Art. 103 ( 1) wird wie folgt geändert:
.. ( 1) ... werden Kirchen verw::iltungsämter unterhalten ... "

6) Art. 104 Abs. 1 wird wie folgt geiindert:
.,( 11 ... Kreissynode. dem Leiter des Kirchcnvcrwaltungs:1mtes
sowie ... "

7) Art. 128 erhält folgende Fassung:
.. ( l) Die Landessynode wird von sechs zu sechs Jahren neu gebil
det.
(2) Ihr gehören an:

1. Mitglieder aus den Kirchengemeinden. ciie gemäß Absatz 3 von
den Kreissynoden gewählt werden,

2. Mitglieder, die von den Werken und Einrichtungen bestimmt
werden und die die .Ämter und Dienste gemäß Art. 32 bis '.\(J \er
lreten; das Nil11ere be,timmt Absatz 4,

3. der Bischof, die Pröpste, die Superintendenten, der Leiter des
Konsistoriums, der weitere Dezernent sowie der Professor der
Theologie, _der gemäß Artikel 136 Abs. 2 durch Neuwahl in die
Kirchenleitung berufen wird,

4. ein von derTheologischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Uni
versität Greifswald gewählter Professor der Theologie und

5. bis zu fünf weitere Mitglieder, die v'on der Kirchenleitung beru
fen werden.

(3) Jede Kreissynode wählt aus ihrem Kirchenkreis elf Mitglieder
der Landessynode, Darunter drei Inhaber eines Gemeinde
pfarramtes. Die anderen acht dürfen nicht in einem kirchlichen
Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen. Für diese acht werden drei
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Stellvertreter gewählt. die zugleich F:rsatzmitglicder sind. 

(4) Die Kirchenleitung und das Prjsidium der Lmdessynode le
gen gemeinsam fest,

1. welche Werke und Einrichtungen ,owic Amtn und Dienste gc
mjß Absatz 2 Ziff. 2 in der Landessynode vertreten sein sollen,

2. durch welche Vertretungen diese Mitglieder der Landessynode

l left 1-21 'J'r

13) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Jan um 1907 in Krart. .:\uslüh
rungsbestimmungen dazu erläßt die Kirchenleitung.

LS Pro!. Dr. Zobel 
Präses 

Ausführungsbestimmungen zum 20, Kirchengesetz zur .-\nde
rung der Kirrhenordnung vom 13.12.1996 

zu wählen sind oder In Au.,l[ihrung des '.'O. Kir, hcngc.,ctzcs zur Ändcrun)c der Kirchen
ordnung vom 17.11 l 996 erläßt die Kirchenleitung folgende . .:\usfüh-

3. oh eine Berufung vorzunehmen iq, die durch die Kirchenleitung rnngsbcstimmungen:
und das P1·äsidium der Landessynode erfolgt.

(5) Die Zahl der Pfarrer und Mitarbeiter als Mitglieder der Landes
synode s,ill zusammen geringer sein als die Zahl der Ältesten;
mindestens ein Drittel sollen Frauen sein.

(6) Jedes Mitglied der Landc:ssynodc, muL\ ein zum Ältcste11,1mt
beftihigtes Gemeindeglied sein.

(7) Beim Eintritt in die Landessynode findet Art. 95 Anwendung.

(8) Die Mitglieder der Landessynode sind in ihren Entscheidun
gen nicht an Wt'isungcn gchundcn. Sie sind jedoch d<cn Kreis
synoden berichtspflichtig.

8) Arl. 129 wird wie folgt ge;inden:

(2) ... sowie der Leiter des Konsistoriums und der weitere Dezer
nent stehen ... "

9) . .:\rl. 116 Ah:; 1 Ziff 4 crkilt foL2_cnde Fassunc::
,,4. der Leiter des Konsistoriums und der weitere Dezernent."

lOJ Art. 143 wird wie folgt geändert: 

,,{'.'J ... bcrulcn werden. Die Berufung errolgt in der Regel für die 
Dauer von 10 Jahren. Wiederberufung ist zulässig. Das Mitglied 

,.(1) Der Bischof ist im Konsistorium Inhaber c·ines Dezern:1ts. 
Aus den übrigen Mitgliedern des Kollegiums bestellt die Kirchen
leitung in der Regel einen Juristen zum Leiter des Konsistoriums. 
Die Bestellung der Dezernenten (mit Ausnahme des Bischofs) 
bedarf der Bestätigung durch die Synode. Die Vertretung des Lei
ters des Konsistoriums regelt die Geschäftsordnung." 

( 4) entfällt.

11) Art. 144 erhält folgende Fassung:

( I) Die Kreissynoden werden im ersten Vierteljahr des Jahres 1997
neu gebildet.

12) Die Kreis,ynodcn der hisherigcn Kirchenkreise bleiben bis w1
Konstituierung der Kreissynoden der neuen Kirchenkreise in ihrer
bisherigen Zusammcnsct1.ung ht'slehcn. Sokrn hi,, zur Neukon
stituierung Beschlüsse einer Kreissynode in einem neu gebildeten
Kirchenkreis crforclerlich sind. werden diese in einer gcrncinsz1-
men Sitzung der Kreissynoden der bisherigen Kirchenkreise unter
Leitung des an Lehensjahren älreoten Vorsitzenden cler beteiligten
Kreissynoden gefailt.

(3) Die Aufgaben des Kreiskirchenr:1les für den neugebildeten
Kirchenkreis werden vorn Superintendenten ::ds Vorsitzenden und
JC zwei Vertn.:tern. die von den bisherigen Kreiskirchenri1len be
nannt worden sind. wahrgenommen, bis der neue Kreiskirchenrat
c:ebildct worden ist. Über Bcschllissc, die irn I<:ihmcn dieser Zu
ständigkeit gefaßt worden sind. berichtet der Superintendent in
der konstituierenden Tagung der Kreissynode

(4) Zur Anwendung von . .:\rtikcl 91 (3) der Kirchcncmlnun." (neu)
kann das Konsistorium Empfehlungen herausgeben.

11) Die Landessynode bleibt bis zur Konstituierung einer neuen
Landessynode in ihrer bisherigen Zusammensetzung im Amt.

(2) Zur Anwendung vonAnikel 128 (3) der Kirchenordnung (neu)
kann dc1s Kc,nsistorium Empfehlungen herausgehen.

( 1) Diese Ausführungsbestimmungen treten mit dem 20. Kirchen
gesetz zur Änderung der Kirchenordnung in Kraft.

(2) Weitere Durchführungsbestimmungen erläßt das Konsistori
um.

Greifswald, den 13.12.1996 
,,Der Bischof leitet die Sitzungen des Kollegiums, bei seiner Ver-
hinderung der Leiter des Konsistoriums. Die Mitglieder der Kir- LS 
chenleitung können an den Beratungen des Kollegiums teilneh
men." 

12) Art. 145 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

,,(1) , ... des Ko!Jegiums und ihr ... " 

Die Kirchenleitung 
Berger 
(Bischot) 
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Nr. 6) Kin:hengesetz über die Kirchliche Verwaltungs
gerichtsbarkeit - Vcrwaltungs_gerichtsgcsctz (YwGG 1- vum 16. 
Juni 1996 

Pommersche fa:rngelische Kirche Greifswald. den 15.1.1997 
Das Konsistorium 
C 11 <)05 - 1 2/9 c, 

Nachstehend veröffentlichen wir das Kirchengesetz über die kirch
liche Verw,litungsgerichtsbarkeit vom l 6. Juni l 996. das durch 
die Kirchenleitung auf der Sitzung am 6.9.1996 die Zustimmung 
erhalten hat und durch den Beschluß des Rates der Evangelischen 
Kirche der Union arn 27.II. l <J% für die Pomrnerschc F:vangeli
sche Kirche 1urn 1. Januar J <)(); in Kraft gesetzt wird. 

Harder 
Konsistorial präsident 

Kirchengesetz üher die kirchliche Verwaltungs
gerichtsbarkeit - Verwaltungsgerichtsgesetz IVwGG) -

Vom 16. Juni 1996 

Die Synode der Evangelischen Kirche der Union hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Grundsatzregelung 
Rechtszüge 

1 nhal t.su bcisicht 

Abschnitt I 
Gerichte 

Abschnitt II 

Richter und Richterinnen 

Richter und Richterinnen der Ver\\altungsgerichte 
Mitglieder des Verwaltungsgerichts 
Wahl und Amtszeit der MitglieLin des 
Yerwaltung.sgcrichts 
Besetzung des Verwaltungsgerichts 
Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes 
Wahl und Amtszeit der Mitglieder des 
Verwaltungsgerichtshofes 
Besetwng des Vcrwal tungsge1 idllshofes 
Yerpllichtung 
Ehrenamt 
Beendigung 
Ausschluß 
Ablehnung 

§ 6
§ 7
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§9
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§ 13
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Abschnitt III 
Gerichtsorganisation, Amtshilfe, Vertretung 

Geschäftsstelle 
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Öffentlichkeit der Verhandlung 
Gang der Verhandlung 
Richterliche Frage- und Erörterungsptlicht 
Gütliche Einigung 
i\icdc:-schrift 

Abschnitt VI 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichts 

Abstimmung 
t1neil 
Freie Beweiswürdigun,cc 
'.°';achprürung von Ermc,scnsentscheidungcn 
Verkündung und Zustellung 
Abfassung und Form 
Rechtskraft 
Beschlüsse 

Abschnitt VII 

Einstweilige Anordnung 

Einstweilige Anordnung 

Einlegung 
Berufungsverfahren 

Abschnitt VIII 
Berufungsverfahren 

Verwerfung und Zurückweisung durch Beschluß 
Rücknahme der Berufung 
Anschlußberufung 
Grundsätze des Verfahrens 
Urteil 

§ 19
§ 20
§ 21
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§ 25
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Beschwerde 
Bcsc h werde t'risl 
Beschwerdewirkung 

Abschnitt IX 
Beschwerdeverfahren 

Verführen und Entschcidu ng 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht 

Abschnitt X 
Wiederaufnahme des Verfahrens 

Grundsatz 

Begriff 
Kostenlast 
Koste ncntsc hci du ng 

Abschnitt XI 
Kosten 

Anfechtung der Kostenentscheidung 
Gegenstands wert 
Kostenfest:,etzung 

Abschnitt XII 

Amrsblan 

§ 59
� (10
§ 61
§ 62
§ 63

§ 64

§ GS
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70

Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung 

Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung 

Abschnitt XIII 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

Übcrg:mgs vorsch ri ften 
lnkralllrelcn 

Abschnitt I 
Gerichte 

§ 1
Gruncbatzrcgclung 

§ 71

§ 72
973

In der Ev<1ngclischen Kirche der Union und ihren Gliedkirchcn 
werden unabhängige, von den kirchlichen Verwaltungsdienststellen 
getrennte Verwaltungsgerichte gebildet. 

� 2 
Rechtszüge 

(1) Kirchliche Verwaltungsgerichte sind

1. im ersten Rechtszug
das Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche der
Union sowie für jede Gliedkirche je ein
Verw al tungsgerich t

2. im zweiten Rechtszug
der Verwaltungsgerichtshof der Evangelischen Kirche
der Union

(2) Die Evangelische Kirche der Union und ihre Gliedkirchen kön
nen für den __ ersten Rechtszug gemeinsame Verwaltungsgerichte
bilden. Nach entsprechender Vereinbarung können sie auch be-
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stimmen, daH ein anderes Verwaltungsgericht des ersten Rechts
zuges die Aufgaben des eigenen Gerichts übernimmt. 

(3) Die Gliedkirchen können durch K,i.rchengesetz eigene Bestim
mungen über den ersten Rechtszug erlassen und den Rechhzug
zum Verwaltungsgerichtshof allgemein oder für bestimmte Fälle
ausschließen.

(4) Durch zwischenkirchliche Vereinbarung kann die Zuständig
keit des Verwaltungsgerichtshofes auch für Kirchen begrimdel
werden, die nicht Gliedkirchen der Evangelischen Kirche der Union
sind. Der Ral ist zum Abschluß solcher Vereinbarungen ermäch
tigt.

Abschnitt II 
Richter und Richterinnen 

§ 3
Richter und Richterinnen der Verwaltungsgerichte 

( 1) Die J\litglieder der kirchlichen Verwaltungsgerichte üben ihr
Amt im Gehorsam gegen Gottes Wort unparteiisch und in richter
licher Unabhlingigkcit aus. In Bindung an die Heilige Schrift und
das Bekenntnis der Kirche sind sie nur dem in der Kirche gelten
den Recht urnerworren.

(21 Zu J\litglicdcrn können nur Mitglieder der cv,mgclischcn Kir
che gewahlt werden. die entweder ordinierteTheologen oderTheo
loginncn sind oder die Befiihigung zum .Ältestenamt (Presbyter
amt) besitzen. 

§4
Mitglieder des Verw:-iltungsgcrichts 

(1) Das Verwaltungsgericht besteht aus dem oder der Vorsitzen
den und bis zu vier beisitzenden Mitgliedern. Der oder die Vorsit
zende und mindestens ein weiteres Mitglied müssen die Befähi
gung zum Richteramt oder zum höticrcn J...irchlichen Verwaltu11gs
dienst haben. Die übrigen Mitglieder müssen ordinierte Theolo
gen oder Theologinnen sein.

(2) Bis zu zwei beisitzende Mitglieder mit der Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren kirchlichen Verwaltungsdienst wer
den für die Stellvcrtrcrnng des oder der Vorsitzenden bestellt: da
bei ist die Reihenfolge des Eintritt:, festzulegen.

(3) Für die beisitzenden Mitglieder sind jeweil:, zwei stellvertre
tende Mitglieder zu bestellen.

(4) Zum Mitglied des Verwaltungsgerichts kann nicht bestellt wer
den, wer der Kirchenleitung der Gliedkirche, dem Rat der Evan
gelischen Kirche der Union, dem Konsistorium (Landeskirchen
amt) der Gliedkirche oder der Kirchenkanzlei angehört. Die Mit
gliedschaft in einer Synode steht einer Mitgliedschaft im Verwal
tungsgericht nicht entgegen.

§ 5
Wahl und Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsgerichts 

( 1) Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte werden auf Vorschlag
der Kirchenleitung von der Synode der jeweiligen Kirche gewählt.
Wiederwahl ist zulässig.
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(2) Die /\nnJhrne der Wahi ist schrirtlich zu crkl:iren.

(3) Die i\mtszcit beträgt sechs Jahre. Sie endet mit Vollendung
des 70. Lebensjahres. Die l\1itglieder bleiben bis zur Wahl ihrer
Nachfolger oder Nachfolgerinnen im Amt; dies gilt auch dann,
wenn ein l\1itglied das 70. Lebensjahr vollendet und ein Vertreter
oder eine Vertreterin nicht \"Urhanden ist.

(4) Scheidet ein Mitglied au.s , so w;ihlt die c1 Synode für
den Rest der Amtszeit einen t\achfolger oder eine Nachfolgerin.
Ist ein Vertreter oder eine Vertreterin nicht vorhanden und ist eine
Nachwahl vor der nächsten Tagung der Synode zur Aufrechter
haltung der Funktionsfähigkeit des Gerichts erforderlich, nimmt
die Kirchenleitung der jeweiligen Gliedkirchc oder der Rat der
Evangelischen Kirche der Union die erforderliche Nachwahl vor.

s 6 
Besetzung des Verwaltungsgerichts 

( 1) Das Verwaltungsgericht entscheidet in der Besetzung mit dem
oder der \"orsitzcndcn und zwei heisitzenden i\litglieclern. von
denen eines die ßefiihigung zum Richteramt oder zum hühercn
kirchlichen Verwaltungsdienst haben muß; das weitere Mitglied
muß ein ordinierterTheologe oder eine ordinierte Theologin sein.

(2) Das glicdkirehliche Recht kann bestimmen. daß zwei weitere
beisitzende i\1itglieder zur Bcsct1.ung gehiiren.

(3) Der oder die Vorsitzendco bestimmt das berichterstattende Mit
glied und stellt den Mitwirkungsplan auf, wenn dem Gericht mehr
Mitglieder angehören als für die Besetzung erforderlich sind.

l\1itglieder des Vnv:altungsgerichtshu!'cs 

(1) Der Verwaltungsgerichtshof besteht aus dem oder der Vorsit
zenden. zwei Stellvertretenden Vorsitzenden. einem ordinierten
Theologen oder einer ordinierten Theologin und weiteren Mit
gliedern. ,\lo weitere Mitglieder werden von der Evangelischen
Kirche der Lnion und den Kirchen. für die der \'erwaltungsgc
richtshol 1ustzindig ist, rür \crtahren aus ihrem Bereich je zwei
Personen bestellt.

(2) Zum Mitglied kann nur gewählt werden. wer mindestens 30
Jahre alt ist. Der oder die Vorsitzende und die Stellvertretenden
Vorsitzenden müssen die Hcf:-ihigung zum Richter.1mt oder zum
höheren kirchlichen Verw,1ltungsdienst hesitzen.

(3) Der oder die Vorsitzende, die Stellvertretenden Vorsitzenden
und der ordinierte Theologe oder die ordinierte Theologin werden
von der Synode der Evangelischen Kirche der Union im Beneh
men mit den Kirchen gewählt, für deren Bereich der Verwaltungs
gerichtshof zuständig ist. Die je zwei weiteren Mitglieder werden
von der Synode der Evangelischen Kirche der Union und den Syn
oden der Kirchen gewählt, für die der Verwaltungsgerichtshof
zuständig ist.

( 4) Für alle Mitglieder außer dem oder der Vorsitzenden sind zwei
Vertreter oder Vertreterinnen zu wählen.

(5) Mitglieder von Kirchenleitungen der Gliedkirchen oder des
Rates der Evangelischen Kirche der Union und Mitglieder. Mitar
beiter oder Mitarbeiterinnen des Konsistoriums (Landeskirchen-
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arntcs. der Kirchenkanzlei). für die der Verwaltungsgerichtshof 
1,tNiindig ist. kiirrne11 nicht Mitglieder des Verwaltungsgerichts
hofes sein. Die Mitgliedschaft in einer Synode steht einer Mit
gliedschaft im Verwaltungsgerichtshof nicht entgegen. 

§ 8
Wahl und Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes 

1 1) Die Mitglieder des Vcrwaltungsgerichtshorcs werden ,1ur die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. \\'iederwahl ist zulässig. Die 
Amtszeit endet mit der Vollendung des 70, Lebensjahres. 

(2) Die Annahme der Wahl ist schriftlich erklären.

(3) Die Mitgliedn hleihen his z:ur Wz1hl ihrer Nachfolger oder
Nachfolgerinnen im Amt; dies gilt auch dann, wenn ein Mitglied
das 70. Lebensjahr vollendet und ein Vertreter oder eine Vertrete
rin nicht vorhanden ist.

(4) Scheidet ein 1\1 itglied wfü1rend deri\mtszeit aus. wird ein i\ach
t"olger oder eine N:1chtiilgerin fürclc11 Rest cleri\mtszeit gem:iß § 7
/\bsfüze 3 und 4 bes tel lt. Ist coin Vertreter oder eine Vertretcri11 nicht
vorhanden und ist eine Bestellung \"Or der nächsten Tagung der
Synode der Evangelischen Kirche der Lnion oder der Synode der
zuständigen Kirche zur Aufrechterhaltung der Funktionsfiihigkeit
des Gerichts erforderlich, nimmt der Rat der Evangelischen Kir
che der Union oder die Kirchenleitung der zuständigen Kirche clie
erforderliche Bestellung vor.

§ 9
Besetzung des Verwaltungsgerichtshofes 

( 1) Der Verwaltung,gerichtshof entscheidet in der Besetzung rnit
dem oclcr clcr Vorsitzenden. dem uckr der nach eiern Geschäfts
verteilungsplan zustzindigen Stellvertretenden Vorsitzenden. dem
ordinierten Theologen oder der ordinierten Theologin und den
beiden weiteren l\1itgliedern gemäß � 7. Im Beschlußverfahren
entscheidet der Verwaltungsgerichtshof ohne die beiden weiteren
Mitglieder. sofern keine mündliche Vcrh,rndlung anberaumt \�or
den ist; ¼ 54 Ab.s.-1tz 2 Satz 3 hleiht unberührt. Die kirche11gcsetz
lich hegründete Ent.scheidungsbelugnis des oder der Vo1·sil1cnden
oder des berichterstattenden Mitgliedes bleibt unberührt.

(2) Im Falle der Verhinderung des oder der Vorsitzenden übernimmt
der oder die nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständige Stell
vertretende Vor.sitzende die Leitung. ht auch er ocler .sie \erhin
dcrt, übernimmt der oder clie andere Stellve11retencle Vorsitzende
die Leitung. An die Stelle des oder der Stellvertretenden Vorsit
zenden tritt im Falle des Satzes 1 der oder die andere Stellvertre
tende Vorsitzende, im Fall des Satzes 2 dessen oder deren Vertre
ter oder Vertreterin.

§ 10
Verpflichtung 

(1) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder der kirchli
chen Verwaltungsgerichte verpflichtet, ihr Richteramt im Gehor
sam gegen das Wort Gottes unparteiisch in Bindung an das Gesetz
auszuüben.

(2) Der oder die Vorsitzende des Verwaltungsgerichtes ist durch
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Kirchenleitung derGlied
kirche, der oder die Vorsitzende des Verwaltungsgerichtshofes ist
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durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Rates der E1 ,m- § 1 _1 
gelischen Kirche der Union zu verpllichten. Die weiteren Mitglie- Ausschluß 
der werden durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende ihres Ein :Vlitglied ist von der Ausübung seines Richteramtes ausge-
Gerkhts verpllichtet. schlossen, wenn es 

(3) Die Verpflichtung ist schriftlich festzuhalten.

s ' 1 " J. 

Ehrenamt 

(1) Die T!itigkcit der \litglicder der kirchlichen Verwaltungsge
richte ist ein Ehrenamt.

(2) Sie erhaltn1 Auslagcnersat;,: und eine Aulw,mdserllschüdigung
unter Berücksichtigung von Zeitversäumnis und Arbeitsaufwand
nach Maßgabe besonderer kirchenrechtlicher Bestimmungen.

\l 12 
Beendigung 

( 1) Ein Mitglied eines J.;irchlichcn Verwaltungsgerichtes kann je
derzeit sein Amt niederlegen.

(2) Das Amt eines Mitgliedes 1st für beendet zu erkl:iren,

1. wenn die recht] ichen Voraussetzungen seiner Wahl
weggefallen sind,

2. wenn das Mitglied infolge körperlicher oder geistiger
Gebrechen oder infolge Verlegung seines vVohnsitzes ;ur
Ausübung seines Amtes nicht mehr in der Lige ist,

-'· wenn es kirchliche Pflichten gröblich verletzt hat, 

4 wenn das Ergebnis eines straf-, disziplinar -oder 
berufsgerichtlichen Verfnhrens eine weitere 
Mitwirkung im Gericht nicht zul;il:t. 

(3) Das Amt eines Mitgliedes ruht, wenn gegen das \1itglied ein
förmliches Disziplin:mcrfohren eingeleitet 'öder wenn ihm die
Ausübung eines nndercn Amtes rnrläut'ig untersagt isl. Das glei
che gilt sinngemäß bei straf- oder berufsgerichtlichen Verfahren.
Das Ruhen endet mit dem rechtskrüfligen Urteil oder mit der Ein
stellung des Verfahrens.

(4) Für Mitglieder des Verwaltungsgerichtes trifft die Feststellun
gen nach den Abs!itzen 2 und 3 die Kirchenleitung fldCh J\nhiirung
des oder der Becroffenen. Gegen die Feststellung kann das \fü
glied innerhalb eines Monms Beschwerde beim Verwaltungsge
richt einlegen, das endgültig entscheidet. Bis zur Entscheidung
des Verwaltungsgerichtes ruht das Amt.

(5) Für Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes trifft die Fest
stellungen nach den Absätzen 2 und 3 der Rat, der sich bezüglich
der von einer anderen Kirche gewählten Mitglieder zuvor mit der
Leitung der anderen Kirche ins Benehmen setzt. Gegen die Fest
stellung kann das Mitglied innerhalb eines Monats Beschwerde
beim Verwaltungsgerichtshof einlegen, der endgültig entscheidet.
Bis zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes ruht das Amt.

1. selbst Beteiligter oder Beteiligte ist.

Ehegcttte oder Eheg,tttin. Vormund, ßet1n1er oder 
Betreuerin oder Pfleger oder Pflegerin eines oder einer 
Beteiligten ist oder gewesen ist, 

3. mit einem oder einer Beteiligten in gerader Linie verwandt,
verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt
verbunden, in de.r Seitenlinie bis /Um dritten Gracle
verw,111dt oder bis zum zweiten Grade verschwägert isl,
auch wenn die Ehe, durch welche die Schwzigerschaft
begründet ist . nicht mehr besteht.

4. in dieser Sache bereits als Zeuge oder Zeugin oder
Sachverständiger oder Snchverst:indige vernommen ist.

5. bei dem vorausgegangenen Verwaltungsverfähren oder im
ersten Rechtszug mitgewirkt hat.

§ 14
Ablehnung 

(1) Ein Mitglied eines kirchlichen Verwaltungsgerichtes kann we
gen Besorgnis der Befangenheit von jedem oder jeder Beteiligten
abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt. dc1· geeignet ist. \liß
traucn gegen die Unpc1rtcilichkcit des oder der Abgelehnten w
rechtfertigen.

(2J Das ,1bgclchnle Milglied hat sich zu clem AblehnungsgrunJ ZLI 
äußern. Bis zur Erledigung des Ablehnungsantrages darf es nur 
solche Handlungen vornehmen. die keinen Aufschub dulden 

(3) Uber die Ablehnung eines l\litgliedes entscheidet das Gericht
durch unanfechtbaren Beschluß. Dabei wirkt anstelle des oder der
Abgelehnten ,ein oder ihr Vertreter oder seine oder ihre Vertrete
rin mit.

(4) Einen Ablehnungsantrag kann nicht stcl lcn. wer sich in Kennt
nis cincsi\bkhnung,grundes in eine Verhandlung eingelassen oder
Anträge gestellt hat.

(5) Auch ohne Ablchnungsamr,1g findet eine Entscht'.idung n,1cl1
Absatz 3 statt. wenn ein Mitglied eines kirchlichen Verwaltungs
gerichtes einen Sachverhalt mitteilt, der seine Ablehnung nach
Absatz 1 rechcfertigen könnte, oder wenn Zweifel darüber entste
hen, ob es von der Ausübung seines Richteramtes nach § 13 aus
geschlossen ist.

Abschnitt III 

Gerichtsorganisation, Amtshilfe, Vertretung 

§ 15
Geschäftsstelle 

( l) Die Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichtes befindet sich im
Konsistorium (Landeskirchenamt, in der Kirchenkanzlei).
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(2) Die Geschäftss1elle Jes \erw:iltungsgedchhl10fes belindet srch
bei de1 Kirchenkzrnzlet.

('.l)  Den Tagungsort des Gerichts bestimmt jeweils der oder die 
Vorsitzende. 

§ 16
Schrirtführung 

(]) Die Niederschrift in den Verhandlungen und Beweisaufnah
men wird von einem SchritHührer l'clcr einer SchrilHührerin ge
fertigt; Tonaufnahmen sind zulässig. Der oder die Vorsitzende kann 
von der Zuziehung eines Schriftführers oder einer Schriftführerin 
;ibsehcn und das Protokoll selbst führen oder ein anderes l\litgliecl 
des Gerichts mit der Protokollführung beauftragen. 

(2) Der Schriftflihrer oder die Schriftführerin i,;r vor Beginn der
Tätigkeit durch d2n Vorsitzenden oder die Vorsitzende mit das Amt
zur d2uernden Verschwiegenheit zu verpflichten.

� 17 

Rechts- und Amtshilfe 

Die Gcri,:hte uncl \'erw:iltun)lsstellen der Kirchen sind zur Rechts
und Amtshilfe verpflichtet. 

� 18 
Vertretung 

(1) Vor den kirchlichen Verwaltungsgerichten bnn sichjeder oder
jede Beteiligte durch einen Bcvollrntichtigtcn oder eine ßevoll
mächtigte in jeder Lage des Verfahrens vertreten lassen oder sich
in der mündlichen Verhandlung eines Beist2ndes bedienen. Be
vollmi1cntigter o,ier ßevplirnächtigtc oder Beistand kann jedes
volljährige Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche
in Deutschlapd werden, das zum sachgemäßen Vortrag f::ihig ist.
Die schriftliche \'ollm;rchl ist einzureichen.

(2) Im Ausnahmefall kann das Gericht durch unanfechtbaren Be
schluß Personen als Bcvollrniichtigtc oder I3cisLindc zulassen, die
nicht Mitglieder einer Gl1edkirchc clcr Evangelischen Kirche in
Deutschland sind.

Abschnitt IV 

Verwaltungsrechtsweg 

!i 19 
Verwaltungsrechtsweg 

( 1) Das Verwaltungsgericht ist zuständig für die Entscheidung von
Streitigkeiten über Entscheidungen der Kirchenleitung und des
Konsistoriums (Landeskirchenamtes) aus dem Bereich der kirch
lichen Aufsicht gegenüber Kirchengemeinden, Kirchenkreisen,
Verbänden und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts. Sind gesetzliche Aufsichtszuständigkeiten der Kirchen
leitung oder des Konsistoriums (Landeskirchenamtes) auf andere
kirchliche Leitungsorgane delegiert, gilt Satz 1 entsprechend für
Streitigkeiten über Entscheidungen dieser Organe.

(2) Das Verwaltungsgericht ·ist ferner zuständig für die Entschei
dung von Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhält
nissen zur Kirche und von Streitigkeiten, die sich auf die Entste
hung eines solchen Dienstverhältnisses beziehen.
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('.l) Für die Entscheidung :111clerer Srreitigkeitcn .-ius dem Bereich 
der kirchlichen Ordnung und Verwatwng rst das VerwZtitungsge
richt nur zustirndig, soweit das kirchliche Recl1t dies bestimmt. 

S 20 
Ausschluß des Verwaltungsrechtsweges 

Der Zu,Undigkcit des Vcrw:tltungsgcrichts unterliegen nicht: 

l, Entscheidungen im Bereich der kirchlichen Lebensordnung, 
insbesondere des Dienstes an \\'ort und S:1kr:iment. 

2. Entscheidungen der Synoden,

3. Entscheidungen aus dem kirchlichen Wahlrecht, soicrn das
kirchliche Recht nicht etwas anderes bestimmt.

§ 21
Klagebefugnis und Rechlsschutzbcdlirfnis 

(1) Eint· Klage Lmn nur erheben, \\t'r geltend macht, clurch eine 
kirchliche Entscheidung oder ihre Unterlassung in eigenen Rech
ten verletzt zu sein. 

(2) Die Feststel iung des Bestehens oder Nichtbestehens eines
Rechtsverhältnisses oder der Nichtigkeit einer kirchlichen Entschei
dung k8.rrn nur begehren. wer ein berechtigtes lnlcrcssc :in der bal
digen Feststellung hat.

§ 22
Vorausgehende R,xhtsbchclic 

( l) Die Erhebung der Klage setzt voraus, daß der oder die Betrof
fene von den rrncn dem kirchlichen Recht VOl')c!CSchcnen besonde
ren Rechtsbehelfen erfolglos Gebrnuch gemacht hat.

(2) Tst ein Rechtsbehelf n:1ch Abs;1tz l nicht gegeben. so ist die
Klage erst zulässig. wenn eine Widerspruchsentscheidung einge
holt worden ist. es sei denn. daß das gliedkirchliche Recht eine
andere Regelung vorsieht. Der Widerspruch ist nur innerhalb ei
nes Monats seit Zustellung der angefochtenen Entscl1cidung zu
lässig.

(3) Die Kl-r)lc i.,t ohne Widerspruchsvcrfohren zulüssig. wenn die
Kirchenleitung selbst entschieden hat oder der Widerspruch durch
Gesetz ,rnsgeschlossen ist.

§ 23
U ntäti gkei tsklage 

Ist über einen geltendgemachten Rechtsanspruch oder über einen 
Rechtsbehelf ohne zureichenden Grund innerhalb angemessener 
Frist nicht entschieden worden, ist die Kl:ige unbeschadet von § 
22 zulässig. Liegt ein zureichender Grund d·afür vor, daß die bean
tragte Entscheidung noch nicht erlassen oder über den Rechtsbe, 
helf noch nicht entschieden ist, setzt das Gericht das Verfahren bis 
zum Ablauf einer von ihm bestimmten Frist aus, die verlängert 
werden kann. Wird innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist die 
begehrte Entscheidung getroffen oder wird dem Rechtsbehelf statt
gegeben, ist die Hauptasche für erledigt zu erklären. 
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� 24 
J\ufschichcndc Wirkung 

Amtsblatt 

(1) Widerspruch und Klage hc1ben c1ufschiebende Wirkung. Die
aufschieb bare Wirkung entfollt in den Fällen, in denen die soforti
ge Vollziehung im besonderen kirchlichen Interesse von der kirch
lichen Stelle, die die Entscheidung getroffen oder über den Wider
spruch ;u entscheiden hat. :1ngcordnet wird (ldcr wenn die aui'
schiehcndc Wirkung kirchcngesetzlich ausgc,L·hlr,ssen ist.

(2) Auf i\ntrag kann das Gericht die sofortige Vollziehung ganz
oder teilweise aussetzen. De1· Antrag ist schon 1·or Erhebung der
Klage zuL:issig. Ist die Entscheidung im Zeitpunkt der Entschei
dung des Gerichts schon 101l wgen, kann das Gericht die J\ulne
bung der Vollziehung anordnen. Die Wiederherstellung der aul
:;chil'.hendcn Wirkung kann 1·011 J\ul'\agen ahhlingig gemacht wer
den. Sie kann auch befristet werden.

(3) Beschlüsse über Anträge n::ich Absatz 2 können jederzeit geän
dert oder aufgehoben werden.

(4) In dringenden Eillcn k:1nn der oder die Vorsitzende entschei-
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zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
[lcgründu ng des K I agcantragcs d icncnclcn Tatsachen und ßcwcis
mittel sollen angegeben. die angcl'Pchtcnen Bescheide in Ur,chrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. 

(2) Für die übrigen Beteiligten des Verfahrens sollen i\bschriften
der Klage und sonstiger Schriftsätze beigefügt werden.

� 2:-; 
Beiladung 

Das Gericht kann bis zum Abschlu/\ des Rechtszuges 1011 Amts 
wegen oder auf Antrag andere. deren rechtliche Interessen durch 
die Entscheidung berührt werden. bcil:,dcn. 

� 2') 
Vorbeschcicl 

( l) Erweist sich die Klage als unzulässig oder offensichtlich unbe
gründet, so kann sie der oder die Vorsit1,encle ohne mündliche Ver
lnndlung durch einen begründeten \'\,rbescheid 1urück11 L'iscn.

den. Gegen seine oder ihre Entscheidung kann innerhalb von zwei (2) Die Beteiligten können innerhalb eines Monats mich Zustel-
Wochen nach Bekanntgabe das Gericht angerufen werden. lung des Vorbescheides mündliche Verhandlung beantr::igen. 

(5) Ist im Verfahren zur Haupts::iche die Berufung ausgeschlossen. (3) Ist der Antrag nach Absatz 2 rechtzeitig gestellt, gilt der Vorbe-
isl die Beschwerde zum Vcrn:1ltungsgericht,;/1or unzuliissig. ,chcid als nicht ngangen. J\ndernf:11 ls wirkt er als rechtskrjJ'tigcs

� 25 
Beginn der Fristen für Rechtsmittel und Rechtsbehelfe 

(1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf
beginnt nur zu laufen. wenn clcr oder die Beteiligte über den Rcchts
bchcl L Li ic k irch I iche Ycrn :tl tu ngsslel le oder d:tS Gericht. bei clc
nen clcr Rechtsbehelf arvubringcn ist, und clic einzuhaltende Frist
schriftlich belehrt worden ist.

(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt. ist die
Einlegung des Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels nur innerhalb
eines Jahres seil Zustellung. Eröffnung oder Vnkiimlung zuliissig.
außer 1\ cnn die Einlegung I or i\bl:1ui' der Jahresfrist infolge höhe
rer Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche Belehrung dahin
erfolgt ist, daß ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei.

Abschnitt V 

Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

n6 

Klagefrist 

Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Zustellung oder Be
kanntgabe der Entscheidung über den Widerspruch oder einen 
anderen Rechtsbehelf zu erheben. Ist ein Widerspruchsbescheid 
nicht erforderlich, muß die Klage innerhalb eines Monats nach 
Zustellung oder Bekanntgabe der angefochtenen Entscheidung er
hoben werden. Über diese Fristen sind die Betroffenen zu beleh
ren. 

§ 27
Klageschrift 

()) Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht einzureichen. 
Sie muß außer den Namen der Parteien den Streitgegenstand be-

Uneil.

§ 30

Einzelentscheidungen im vorbereitenden Verfahren 
und in anderen Verfahren 

( 1) Der oder dre \l,r.sitzencle enl:;chcicit'l. wenn die Ent,Ll1eidung
im vorbereitenden Verfahren ergeht.

1. über die Aussetzung und das Ruhen des Verfahrens;
2. bei Zurüclrnahme der Klage. Verzicht auf den geltend

-gemachten Anspruch oder i\nerkennlnis des i\nspruchs;
3. hei Erledigung des Rcchls:,treilcs in der Haupts;1L·lrc;
4. über den Ccgcnstandswcrl I Lir die Rechlsanw:11 lsgcbiihren;
5. über Kosten.

(2) Ist ein berichterstattendes Mitglied bestellt. kann der oder die
Vorsitzende ihm die Entscheidung übertragen.

ii 31 
U ntersuchungssru ndsalz 

(1) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen; die
Beteiligten sind dabei heranzuziehen. Das Gericht ist an das Vor
bringen und an die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

(2) Der oder die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, daß Form
fehler beseitigt, unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge
gestellt, ungenügende tatsächlicheAngaben ergänzt, ferner alle für
die Feststellung und Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen
Erkli:irungen abgegeben werden.

(3) Die Beteiligten sollen zur Vorbereitung der mündlichen Ver
handlung Schriftsätze einreichen. Hierzu kann sie der oder die
Vorsitzende unter Fristsetzung auffordern. Auf Antrag kann diese
Frist verlängert werden. Die Schriftsätze sind den Beteiligten von
Amts wegen zu übersenden.
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§ 32
Fristsetzung für Vorbringen, 

Zurückweisen verspäteten Vorbringens 

(1) Der oder die Vorsitzende oder das berichterstattende Mitglied
kann dem Kläger oder der Klägerin eine Frist setzen zur Angabe
der Tatsachen, durch deren Berücksichtigung oder Nicht
berücksichtigung im Verwaltungsverfahren er oder sie sich be
schwert fühlt.

(2)'Der oder die Vorsitzende oder das berichterstattende Mitglied 
kann einem Beteiligten unter Fristsetzung aufgeben, zu bestimm
ten Vorgängen 

1. Tatsachen anzugeben oder Beweismittel zu bezeichnen,
2. Urkunden oder andere bewegliche Sachen vorzulegen,

soweit der oder die Beteiligte dazu verpflichtet ist.

(3) Das Gericht kann Erklärungen und Beweismittel, die erst nach
Abi auf einer nach den Absätzen I und 2 gesetzten Frist vorge
bracht werden, zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen ent
scheiden, wenn

1. ihre Zulassung nach der freien Überzeugung des Gerichts
die Erledigung des Rechtsstreites verzögern würde und

2. der oder die Beteiligte die Verspätung nicht genügend
entschuldigt und

3. der oder die Beteiligte zuvor über die Folgen einer
Fristversäumung belehrt worden ist.

Der Entschuldigungsgrund ist auf Verlangen des Gerichts glaub
haft zu machen. Satz 1 gilt nicht, wenn es mit geringem Aufwand 
möglich ist, den Sachverhalt auch ohne Mitwirkung des oder der 
Beteiligten zu ermitteln. 

§ 33
Vorlage und Auskunftspflicht 

Verwaltungsstellen der Kirchen sind zur Vorlage von Urkunden, 
Akten oder beglaubigten Aktenauszügen sowie zu Auskünften 
verpflichtet. Das gilt nicht für Vorgänge, die wegen ihres seelsor
gerlichen Charakters oder aus besonderem kirchlichen Interesse 
geheimgehalten werden müssen oder mit dem Streitgegenstand 
nicht im Zusammenhang stehen. Auf Antrag eines oder einer Be
teiligten entscheidet das Verwaltungsgericht durch den Beschluß, 
ob die Voraussetzungen für die Verweigerung glaubhaft gemacht 
sind. 

§ 34 
Akteneinsicht, Abschriften 

( l) Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die dem Gericht
vorgelegten Akten einsehen.

(2) Die Beteiligten können sich auf ihre Kosten Kopien oder Ab
schriften durch die Geschäftsstelle fertigen lassen.

§ 35
Beweisaufnahme 

()) Das Gericht erhebt die erforderlichen Beweise. Es kann insbe
sondere den Augenschein einnehmen, Zeugen oder Zeuginnen, 
Sachverständige und Beteiligte vernehmen und Urkunden heran-
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ziehen. Beweise sind nach Möglichkeit unmittelbar zu erheben, 
jedoch können auch Niederschriften über Beweiserhebungen so
wie Urteile und Beschlüsse aus einem anderen kirchengesetzlich 
geordneten Verfahren zum Gegenstand der mündlichen Verhand
lung gemacht werden. 

(2) Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrich
tigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen. Sie können an 
Zeugen oder Zeuginnen und Sachverständige sachdienliche Fra
gen stellen. Wird eine Frage beanstandet, entscheidet das Gericht.

(3) Ein in der mündlichen Verhandlung gestellter Beweisantrag
kann nur durch einen Beschluß des Gerichts, der zu begründen ist,
abgelehnt werden.

(4) Eine Vereidigung findet nicht statt.

§ 36
Ladung 

(]) Sobald der oder die Vorsitzende den Termin zur mündlichen 
Verhandlung bestimmt hat, sind die Beteiligten mit einer Ladungs
frist von mindestens zwei Wochen zu laden. In dringenden Fällen 
kann die Frist abgekürzt werden. 

(2) In der Ladung ist darauf hinzuweisen, daß beim Ausbleiben
eines oder einer Beteiligten auch ohne ihn oder sie verhandelt und
entschieden werden kann.

(3) Der oder die Vorsitzende kann das persönliche Erscheinen ei
nes oder einer Beteiligten anordnen oder einer kirchlichen Stelle
aufgeben, zur mündlichen Verhandlung einen Vertreter oder eine
Vertreterin zu entsenden.

§ 37
Mündliche Verhandlung 

(1) Das Gericht entscheidet, soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist, auf Grund mündlicher Verhandlung.

(2) Mit Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht auch ohne
mündliche Verhandlung entscheiden.

(3) Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteile sind, können
ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit nicht etwas anderes
bestimmt ist. 

§ 38
Öffentlichkeit der Verhandlung 

(1) Die Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht, einschließ
lich der Verkündung der Beschlüsse und Urteile, sind öffentlich,
sofern die Öffentlichkeit nicht aus wichtigem Grunde ausgeschlos
sen wird.

(2) Über den Ausschluß der Öffentlichkeit ist in nichtöffentlicher
Sitzung zu verhandeln, wenn Beteiligte es beantragen oder das
Gericht es für angemessen erachtet. Der Beschluß, der die Öffent
lichkeit ausschließt, muß öffentlich verkündet werden.

(3) Wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen, kann der oder die Vor
sitzende Beauftragte kirchlicher Dienststellen sowie andere Per
sonen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, zu den
Verhandlungen zulassen.
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Ciang der \'crrnndlung 

(1) Die Verhandlungen sollen mit Schriftlesung eröffnet werden.

(2) Der oder die Vorsitzende leitet die Verhandlung.

(3) Der oder die Vorsitzende ndcr das mit der Berichterstattung
bc;nilüagte 1\litglicd tr;igt in ,\hwescnhcit der Zeugen und Zeu
ginnen den wesentlichen Inhalt der Akten vor.

(4) Die Beteiligten erhalten hier;1uf das Wort, um ihre Anträge zu
stellen und zu begründen.

HO 

Richterliche rr,1ge- und Erürtcrnngsprlicht 

( l) Der oder die Vorsitzende hat die Streitsache mit den Beteilig
ten tmsächlich und rechtlich zu erörtern.

(2) Der oder clic Vorsitzende h,1t jedem Mitglied des Cicrichts w
gestatten. rr,1;cn w stellen.

Hl 
Gütliche Einigung 

(1) Das Gericht soll sich his wm Schluß der rniimllichen Verhand
lung um eine g[itliche Beilegung der Streitsache hcrnLihcn.

(2) Vergleiche können zur Niederschrift des Gerichts vor ihm, vor
dem oder der Vorsitzenden oder vor dem berichterst,1ttenden Mit
glied geschlossen werden. Ein gerichtlicher Vergleich kann auch
dadurch geschlossen werden. daß clie Beteiligten einen in der rorrn
eines Bcschlthscs ergangenen \\,rschlag des Cin1chts. des oder
der Vorsitzenden oder des ßeric·hterstatters mlcc clcr Berichterstat
terin schriftlich gegenüber dem Gericht annehmen.

. H2 
Niederschrift 

( 1) In clie >Jieclerschrirt sind cliL' wesentlichen Vu1·g:inge der Ver
handlung, insbesondere die von den Beteiligten gestellten Anträ
ge, aufzunehmen. Der oder die Vorsitzende kann anordnen, daß
bestimmte Vorgänge oder Äußerungen in die Niederschrift aufge
nommen werden.

(2) Nicdcrschrirten iibcr Zeugc'n,tussagcn. über E1ll,irungen von
Sachverstindigen oder BctciligLc'.n sind den ßetrctkmlcn vorzule
sen oder zur Durchsicht vorzulegen; Tonaufnahmen sincl abzuspie
len. In der Niederschrift ist zu vermerken, daß sie genehmigt ist
oder welche Einwendungen erhoben sind,

Abschnitt VI 

Entscheidungen des Verwaltungsgerichts 

§ 43
Abstimmung 

(1) Das Gericht entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen.

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, über die Beratung und Ab
stimmung Stillschweigen zu bewahren,

§ 44
Urteil

Hcfrl [')97 

Über die Klage wird durch Urteil entschieden, soweit nach diesem 
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist. 0Js Urteil kann nur von 
den Mitgliedern gefällt werden, die an der letzten Verhandlung 
vor dem Urteil teilgenommen haben. 

� 45 
rrcic Beweiswürdigung 

( 1) Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Gesamter
gebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung. In dem Urteil 
sind die Ciründe rn1zugcbcn, die für die richterliche Überzcu_g:ung 
lciLcncl gewesen sind. 

(2) Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse ge
stützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

§ 46
N,1chprüfung von Ermesscnsentsc·hcidungcn 

Ermessensentscheidungen sind darauf nachwprülen. ob die Ent
scheidung oder die Ablehnung oder Unterlassung cier Entschei
dung rechtswidrig ist. weil die gesetzlichen Grenzen des Ermes
sens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck 
der Ernü\chtigung nicht entsprechenden Weise Gehrauch gc111cid1t 
1 st 

§ 47
Verkündung und Zustellung 

( l) Das Urteil wird in der Regel in dem Termin verkündet, in dem
die 1mimlliche Ycrh,111cllung gcschlossc'll \vi1d. In besonderen f:il
lcn k,11111 das Urteil in einem Termin ve1bindct wcrdrn. der nicht
über zwei Wochen hinaus angesetzt werden soll. Das Urteil ist den
Beteiligten zuzustellen .

(2) Statt der Verkündung ist die Zustellung des Urteils zuli\ssig. In
clicscrn rall ist die Zu,Lcllung der Urteilsf,,rmcl binnen drei Wo
chen nach clcr müncllichcn Vcrhamllung ;u ver,111l,1ssen.

(3) Entscheidet das Gericht ohne mündliche Verhandlung, 1\ ird
die Verkündung durch Zustellung an die Beteiligten ersetzt.

§ 48
Abfassung und r()rm 

( l) Das Urteil ist schriftlich abzufassen und von den Mitgliedern,
die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist
ein Mitglied verhindert, s6ne Unterschrift beizufügen, wird dies
mit dem Hinderungsgrund vorn Vorsitzenden oder von der Vorsit
zenden, bei dessen oder deren Verhinderung vom ältesten Mit
glied, unter dem Urteil vermerkt.

(2) Ein Urteil, das bei der Verkündung noch nicht vollständig ab
gefaßt war, ist innerhalb von drei Monaten. vom Tage der Verkün
dung an gerechnet, vollständig abgefaßt der Geschäftsstelle zu
übergeben. Ist dies aus besonderen Gründen nicht möglich, ist in
nerhalb dieser Frist das von den Mitgliedern unterschriebene Ur
teil ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe der Geschäftsstel
le zu übergeben, Tatbestand und Entscheidungsgründe sind als
bald nachträglich niederzulegen, von den Mitgliedern besonders
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zu unterschreiben und der Geschäftsstelle zu übergeben. 

(3) Die Geschäftsstelle hat auf dem Urteil im Fall des § 47 Absmz
1 den Tag der Verkündung, sonst den Tag der Zustellung zu ver
merken und diesen Vermerk zu unterschreiben.

§ 49
Rechtskrafl 

Rechtskräftige Urteile binden die Beteiligten und ihre Rechtsnach
folger oder Nachfolgerinnen so weit, als über den Streitgegen
stand entschieden worden ist. 

§ 50
Beschlüsse 

(1) Für Beschlüsse gelten die vorstehenden Vorschriften entspre
chend.

(2) Beschlüsse, die durch Rechtsmittel angefochten werden kön
nen, sind zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu
versehen.

Abschnitt VII 

Einstweilige Anordnung 

§ 51
Einstweilige Anordnung 

( 1) AufAntrag kann das Verwaltungsgericht auch schon vor Klage
erhebung eine einstweilige Anordnung in bezug auf den Streitge
genstand treffen, wenn die Gefahr besteht, daß durch eine Verän
derung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rech
tes des Antragstellers oder der Antragstellerin vereitelt oder we
sentlich erschwert werden könnte. EinstweiligeAnordnungen sind
auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in bezug auf ei
nen streitigen Gegenstand zulässig. wenn diese Regelung vor al
lem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachtei
le abzuwenden, oder aus anderen Gründen nötig erscheint.

(2) In dringenden Fällen kann der oder die Vorsitzende entschei
den. Gegen seine oder ihre Entscheidung kann innerhalb von zwei
Wochen nach Bekanntgabe das Gericht angerufen werden.

Abschnitt VIII 

Berufungsverfahren 

§ 52
Einlegung 

( 1) Gegen Urteile des Verwaltungsgerichts steht den Beteiligten
die Berufung an den Verwaltungsgerichtshof zu. Die Berufung ist
unzulüssig, wenn dns kirchliche Recht sie ausschlicfü.

(2) Die Berufung ist beim Verwaltungsgericht innerhalb eines
Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils schriftlich oder
zur Niederschrift der GeschäftsstelJe einzulegen. Die Frist ist auch
gewahrt, wenn die Berufung innerhalb der Bcrnfungsfrist bei dem
Verwaltungsgerichhhof eingeht.

(3) Die Berufungsschrift muß das ,mgefochtene Urteil bezeich
nen und einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden.

Amtsblart 

§ 53
Berufungsverfahren 
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Für das Berufungsverfahren gelten die§§ 19 bis 51 entsprechend, 
soweit sich aus diesem Kirchengesetz nicht etwas anderes ergibt. 

§ 54
Verwerfung und Zurückweisung durch Beschluß 

( 1) Der Verwaltungsgerichtshof hat zu prüfen, ob die Berufung
statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt
ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Berufung als
unzulässig zu verwerfen. Die Entscheidung kann nach Anhörung
der berufungsführenden Partei durch Beschluß ergehen.

(2) Der Verwaltungsgerichtshof kann die Berufung bis zur Anbe
raumung der mündlichen Verhandlung zurückweisen, wenn er sie
einstimmig für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht
für erforderlich hält. Die Beteiligten sind vorher zu hören. Die
Entscheidung ergeht durch Beschluß, an dem die beiden weiteren
Mitglieder gemäß § 7 mitwirken.

§ 55
Rücknahme der Bernfung 

(]) Die Berufung kann bis zur Verkündung des Urteils oder bei 
Unterbleiben der Verkündung bis zur Zustellung zurückgenom
men werden. nach Stellung der Anträge in der mündlichen Ver
handlung jedoch nur mit Einwilligung des oder der Berufungs
beklagten. 

(2) Die Zurücknahme bewirkt den Verlust des eingelegten Rechts
mittels. Das Gericht entscheidet durch Beschluß über die Kosten
folge.

§ 56
Anschlußberufung 

Berufungsbeklagte und andere Beteiligte können sich auch im 
Laufe der mündlichen Verhandlung, selbst wenn sie auf die Beru
fung verzichtet haben, der Berufung anschließen. Wird die An
schlußberufung erst nachAblaufder Berufungsfrist eingelegt oder 
war zuvor auf die Berufung verzichtet worden, wird dieAnschluß
berufung unwirksam. wenn die Berufung zurückgenommen oder 
als unzulässig verworfen wird. 

§ 57
Grundsätze des Verfahrens 

(]) Der Verwc1ltungsgerichtshof prüft den Streitfall im Rahmen 
des Bern fungsnntrages. Neu vorgcbrnchte Tat,achen und Beweis
mittel werden berücksichtigt. Der oder die Vorsitzende oder das 
bcrichtcrstnttendc Mitglied kann der bcrufungsfLihr·cnden Partei 
eine Frist zur Begründung der Berufung setzen. Der Verwaltungs
gerichtshof kann Tatsachen und Beweismittel, die erst nc1ch Ab
lauf der nach Satz 3 gesetzten Frist vorgebracht werden, unbec1ch
tet lassen, wenn der Berufungskliiger oder die Berufungsklägerin 
bei der Frist.sctwng cl;irauf hingewiesen worden 1st. 

(2) Das ,rngefoehtcnc Urteil des ersten Rechtszuges darf nur so
weit geändert werden, als eine Änderung beantragt ist.
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§ 58
l.:rteil

Amtsbl.itr 

( 1) Über die Berufung wird durch Urteil entschieden.

(2) Der Verwaltungsgerichtshof kann durch Urteil die angefochte
ne Entscheidung aufheben und die Sache an das Verwaltungsge
richt des ersten Rechtszuges 1urückvcrweiscn. wenn

l. dieses noch nicht in der Sache selbst entschieden hat,
2. das Verfahren an einem wesentlichen :Vlangel leidet,
3. neue Tatsachen oder Beweismittel bekannt werden,

die für eine Entscheidung wesentlich sind.

(3) D:1s \'crwaltungsgericht Je:, ersten Rechtszuges ist an die recht
liche Beurteilung in der BnufüngsentscheiJung gebunden.

Abschnitt IX 

ßesch werdeverfahren 

09 
Beschwerde 

(1) Gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes, die nicht
Urteile sind, steht den Beteiligten und sonst \Oll der Entscheidung
Betroffenen die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu,
soweit nicht in diesem oder einem anderen Kirchengesetz etwas
anderes bestimmt ist.

(2) In den Verfahren, in denen die Berufung nusgeschlossen ist,
findet eine Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof nicht stntt.

(3) Prozeßleitende Verfügungen, Beschlüsse über eine Vertagung
oder die Bestimmung einer Frist, Beschlüsse (iber die Ablehnung
von Beweisanträgen. über Verbindung und Trennung von Verfoh
ren und Ansprüchen können nicht mit der Beschwerde angefoch
ten werden.

(4) In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die

Hd, 1-21997 

§ 62
Verfahren und Enhcheidung 

( 1) Das Verwaltungsgericht entscheidet, ob der Beschwerde nbzu
helfen ist. Die Entscheidung, daß der Beschwerde nicht abgehol
fen wird, bnn der oder die Vorsitzende allein treffen. Wird der
Beschwerde nicht abgeholfen, ist sie unverzüglich dem Verwal
tungsgerichtshof Hirzulegen. Einer I\ichtahhilfccntschcidung bc
dmf es nicht bei Entscheidungen de.s Verwaltungsgerichts nach�
63

(2) Das Verwaltungsgericht soll die Beteiligten von der Vorlage
der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof in Kenntnis set
zen.

(3) Über die Beschwerde entscheidet Jcr Verwaltungsgerichtshof
durch Beschluß.

§ 63
Beschwerde an das Verwnltungsgericht 

( 1) Gegen Entscheidungen des oder cler Vorsitzenden oder des
berichterstattenden Mitgliedes steht den Beteiligten die Beschwerde
an das Verwaltungsgericht zu, soweit dieses Kirchengesetz nichts
anderes bestimmt.

(2) Die Vorschriften der§ 59 Abs:1tz :,, 0 60 Absatz 1. � 61 und�
62 Absatz I S:1tz J finden entsprcchcmlc Anwendung.

Abschnitt X 

\:Viederaufnahme des Verfahrens 

§ 6-l
Grunds:1tz 

Ein rechtskräftig beendetes Verfahren knnn in entsprechender An
wendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung durch Klage 
wieder nufgenommen werden (Wiederaufnahmekl8ge) 

13eschwcrdc ausgeschlossen. wenn der Wert Je, 13eschwerdcgc- Abschnitt XI 
gensL!ndes 200 DM nicht übersteigt. Kosten 

§ 60 § 65
Beschwerdefrist Begriff 

( 1) Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht schriftlich oder (1) Als Kosten des Verfahrens gelten:
1.ur I\iccicrschrift der Gcsch'.ir'tsste\le innerldb \On zwei Wochen
nach Bcklnntgnbe der Ent:,cheidung einzulegen.

(2) Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde
innerhalb der Frist bei dem Verwaltungsgerichtshof eingeht.

§ 61
Beschwerdewirkung 

1. die zur ;:weckentsprechenden Rechtsverfolgung oder
Rechts,erteidigung notwendigen Aufwendungen der
Beteiligten,

2. die durch Vernehmung von Zeugen oder Zeuginnen
oder Hinzuziehung von Sachverständigen entstandenen
Aufwendungen,

3. sonstige Auslagen.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Der oder die (2) Der Rat kann eine Gebührenordnung erlassen. 
Vorsitzende des Verwaltungsgerichtes kann jedoch bestimmen, daß 
die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung einstweilen aus- § 66 
zusetzen ist. Kostenlast 

(1) Der unterliegende Teil trägt die Kosten des Verfahrens.
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(2) Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte teils obsiegt, teils
unterliegt, sind dit' Kosten gegeneinander aufzuheben uder ver
hältnismäßig zu teilen.

(3) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen
dem- oder derjenigen zur Last, der oder die das Rechtsmittel ein
gelegt hat.

(4) Wer einen Antrag. eine Klage. ein Rechtsmittel uder einen
anderen Rechtsbehelf zurücknimmt. hat die Kosten zu tragen.

(5) Im übrigen entscheidet das Gericht über die Kosten nach billi
gem Ermessen.

§ 67
Kostenentscheidung 

Das Gericht hat im Urteil oder, wenn das Verfahren in anderer 
Weise beendet worden ist, durch Beschluß über die Kosten zu 
entscheiden. 

§ 68
Anfechtung der Kostenentscheidung 

( 1) Die Anfechtung der Entscheidung über die Kosten ist unzuläs
sig. wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein
Rechtsmittel eingelegt wird.

(2) Ist eine Entscheidung in der Hauptsache nicht ergangen, ist
die Entscheidung über die Kosten unanfechtbar.

§ 69
Gegenstands wert 

Auf Antrag setzt das Gericht den Gegenstandswert nach billigem 
Ermessen fest. Die Festsetzung kann ,1Uch von Amts wegen erfol
gen. 

PO 

Kostenfcstsctzu ng 

Der oder die Vorsitzende oder das berichterstattende Mitglied setzt 
auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest; die Fest
setzung kann der Geschäftsstelle übertragen werden. Die Betei
ligten können innerhalb von zwei \Vochen nach Bebnntgabe der 
Kostenfestsetzung die Entscheidung des Gerichts bcantrdgen. 

Abschnitt XII 
Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung 

§ 71
Verweisung auf die Verwaltungsgerichtsordnung 

Soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, gelten 
ergänzend die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) in entsprechender Anwendung, wenn die Besonderhei
ten des kirchlichen Rechtsschutzes dem nicht entgegenstehen. 
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Abschnitt XJJJ 
Übergangs- und Schluflvorschriften 

§ 72
Übergangsvorschriften 

27 

(1) Glicdkirchlichc Verfahren. die bei lnkrnfttrctcn des Kirchen
gesetzes nuch nicht rechts�r:irtig abgeschlossen sind, wer·den nach
dem hisherigcn Recht 1u Ende gctühr·t.

(2) Die beim Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes im Amt befind
lichen Mitglieder der VerwZlltungsgerichte bleiben bis zum Ende
ihrer Amtszeit im Amt.

§ 73
Inkrafttreten 

( I) Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische Kirche der Union
am 1. Juli 1996 in Kraft. Es wird für die Gliedkirchen in Kraft
gesetzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben.

(2) Gleichzeitig treten auller Krart, soweit sie nicht bcr-cit:, durch
frühere Bestimmungen außer Kraft gesetzt worden sind,

1. Verordnung betreffend den Vei'waltungsgerichtshof für die
Evangelische Kirche der nltpreußischcn Union vom
lJ. Sq,tembcr 1952 IARI. EKD 1953 S l.5'JL

2. Beschluß über die Gliederung des Verwnltungsgerichtshofes
für die Evangelische Kirche der Union \ orn 25. April 1963
(ABI EKD 1963 S. 484),

3. Verordnung über den Verwaltungsgerichtshuf der
E\angelischcn Kirche der Union vurn 4. Nu\crnbn 1060 (AB 1.
EKD 1969 S. 483 ), zuletzt geändert durch Verordnung vorn
31. März 1987 (ABI EKD 1987 S. 254).

4. Verordnung betreffend die Zuständigkeit des Verwaltungs
gcnchts der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg
(Berlin-West) für PL1r1u und Kirchcnbc:1rrnc, die i111
unmittelbaren Dienst der Evangelischen Kirche der Union
Bereich Bundesrepublik Deutschland und Berlin-West -
stehen, vorn 7. März 1973 (ABI. EKD 1973 S. 931),

5. Kirchengesetz über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit
(Vnwaltungsgcrichtsurdnung) vom 11. :-.tii 1074
(f\lBI BEK 1974 S. CiJJ.

6. Verordnung über das Verfahren vor kirchlichen Verwaltungs
gerichten und zur Ausführung des Kirchengesetzes über die
kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 11. Mai 1974
(Verwaltungsgerichtsverfahrensordnung) vom 4. Dezember
1974 (MBI. BEK 1975 S. 33),

7. Beschluß zur A rntsdauer der R i eh ter des Verwaltungsgerichts
hofes der Evangelischen Kirche der Union vorn 9. Juni 1986
(ABI. EKD 1986 S. 359).

Berlin, den 16. Juni 1996 Der Präses der Synode 
der Ev. Kirche der Union 

gez. Kock 
(Kock) 
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Vorstehendes Kirchengesetz wird hiermit verkündet. § 5

Berlin, den 16. Juni 1996 Der Rat Als landeskirchliche Umlage haben die Kirchengemeimlen einen 
der Ev. Kirche der Union Betrag in Höhe von 20 % des Gesamtaulkommens der Kirchen

steuern vom Einkommen gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 a) und b) der 
gez. Beier Kirchensteuerordnung abzuführen. 

(D. Beicr) 

Nr. 7) Beschlüsse der Landessynode vom 17.11.1996 

Beschluß der Landessynode vom 17.11.1996 

Die Lande:;synodc hat aufgrund dcsArtikels 1261\bs. 3 ZilT. 3 der 
Kirchenordnung folgendes beschlossen: 

§ 1

( 1) Der Jls ,\nlage beigefügte Haushaltsplan der Pommerschen
Evangelischen Kirche für cL1s Rechnungsjahr I CJ97 wird
in der Einnahme
in der Ausgabe auf je 55.289.900,- DM

festgesetzt . 

§ 2

(1) Es gilt für im Jahre 1997 innerhalb der Landeskirche frei wer
dende Planstellen und Stellen eine Regelvakanz von einem Jahr.
wobei eine differenzierte Handhabung entsprechend der regiona
len Situation und der Einnahmeentwicklung moglich ist.

(2) Die Regelvakanz findet keine Anwendung bei Umsetzungen
von kw-Stellen in Planpfarrstellen innerhalb des Kirchenkreises
bzw. innerhalb der Landeskirche.

§3

( 1) lnncrhal b des Gesamthaushaltes sind Person::ibusgaben gegen
seitig deckungsfähig.

(2) Innerhalb des Gesamthaushaltes sind Sachausgaben gegensei
tig deck un_['sfähig.

(3) Ausgaben aus Kollektenmitteln, Opfern und Spenden erfolgen
nur zur Deckung von Kosten, die der Zweckbestimmung entspre
chen.

§4

Die Kirchenleitung kann etwaige die Haushaltsansätze überstei
gende Mehreinnahmen und etwaige Ersparnisse bei den Ausga
ben im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß der-Landessynode 
für den Einsatz in außergewöhnlichen Situationen oder zur Ver
stärkung der Rücklagen verwenden. 

§ 6

1\ls Pfarrbesoldungspllichtbeitrag haben die Kirchengemeinden 
einen Betrag in Höhe von 800,- D:vl pro Pfarrerin / Pfarrer im 
:vlonat an die zentrale Gemeindepfarrbesoldungskasse c1bzufüh
ren. 

§ 7

Als Versorgungspflichtbeitrag haben die Kirchengemeinden einen 
Betrag in Höhe von 800,- DM pro Pfarrerin/ Pfarrer im \1onat an 
die Landeskirche abzuführen. 

§ 8

Die Kirchenkreise führen an den Sonderfonds der Landeskirche 
(gemäß§ 3 (2) des Finanzgesetzes) 1 % von dem Gesamtaufkom
men der Kirchensteuer vorn Einkommen gemäß§ 5 Abs. 1 Nr. i a) 
und b) der Kirchensteuerordnung ab. 

§ 9

Die Kirchengemeinden erbitten von allen Gemeindegliedern ein 
angemessenes Gemeindekirchgeld als Gemeindebetrag. 

Die Finanzverteilung in den Kirchenkreisen der Pornmerschen 
Evangelischen Kirche erfolgt durch Anwendung des von der 
Landessynode beschlossenen Finanzgesetzes und der von der Kreis
synode zu erlassenden Finanzsatzung. 

§ 11

Dieser Beschlull tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1997 in Kraft. 
Die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen 
Verwaltungsbestimmungen erläßt das Konsistorium. 

(LS.) Prof. Dr. Zohe! 
PrtiSL'., 

Beschluß der Landessynode vom 17.11.1996 

Auf der Grundlage der Empfehlung des Rates der EKU vorn 22. 
September 1995 und gemäß des Beschlusses des Rates der EKU 
vorn 6. Dezember 1995 wird die Agende der EKU, Band II, 2 -
Gottesdienstordnung für Ordination, Einführung, Bevollmäch
tigung und Vorstellung, in der Pornrnerschen Evangelischen Kir
che eingeführt. Für die Ordinationsanrede (Ordinationsvorhalt) gilt 
der von der Synode der EKU am 16. Juni 1996 beschlossene Wort
laut. 

(L.S.) Prof. Dr. Zobel 
Präses 
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Nr. 8) Urkunden über Bildung der neuen Kirchenkreise 

Pommersche Ev;rngclische Kirche Greifswald, den 15. J. J 997 
Das Konsistorium 
C 10901 - 3/96 

Nachstehend veröffentlichen wir die Urkunden ühcr die Bildung 
der vier neuen Kirchenkreise Str:,lsuncl. Demmin. P:N'\\Zilk und 
Greifswald. 

Harder 
Konsistorial präsident 

Urkunde 
iiher die Bildung des Kirchenkreises Stralsund 

Gemäß Artikel 80 ( l) der Kirchenordnung hat die Kirchenleitung 
nach Anhörung der Beteiligten folgendes beschlossen: 

§ ]

Aus den bisherigen Kirchenkreisen Rügen. Stralsund und Barth 
wird ein neuer Kirchenkreis StriJlsund gebildet. 

§ 2

Sitz des neuen Kirchenkreises, seir,ö Superintenderllcn und des 
Kirchenverwaltungsamtes ist Stralsund. 

§ 3

Der Kirchenkreis Stralsund ist unmittelbarer Rechtsnnchfolger der 
bisherigen Kirchenkreise Rügen, Str:1lsund und Barth 

§4

Eine Vermögensm1seinandersetzung findet nicht statt. 

§ 5

Die Bildung der neuen Organe des Kirchenkreises crt'olgt in An
wendung der entsprechenden Artikel der Kirchenordnung unver
züglich. 

Diese lJ rkunclc rri tt am 1. Januar I CJC)7 in Kran. 

Greifswald, den 15.1.1997 

(L.S.) 

Urkunde 

Die Kirchenleitung 

Berger 
(Bischof) 

über die Bildung des Kirchenkreises Demmin 

Gemäß Artikel 80 (1) der Kirchenordnung hat die Kirchenleitung 
nach Anhörung der Beteiligten folgendes beschlossen: 

§ 1

Aus den bisherigen Kirchenkreisen Demmin, Altentreptow und 
Grimmen wird ein neuer Kirchenkreis Demmin gebildet. 

Amts blau 

SitL des neuen Kirchenkreises, seines Superintendenten und des 
Kirchenverwaltungsamtes ist Demmin. 

§3

Der Kirchenkreis Demmin ist unmittelbarer Rechtsnachfolger clcr 
bisherigen Kirchenkrei,e Demmin, J\ltentrcp,0w und Grimmen. 

§4

Eine Yermögensauseimmdersetzung findet nicht statt. 

§ 5

Die Bildung der neuen Organe des Kirchenkreises erfolgt in An
wendung der entsprechenden Artikel der Kirchenordnung unver
züglich. 

§6

Diese urkunde tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Greifswald, den 15. Januar 1997 

(LS J 

Urkunde 

Die Kirchenleitung 

Bcrger 
Bischof 

über die Bildung des Kirchenkreises Pasewalk 

Gcm:iß Artikel 80 ( 1) clcr Kirchenordnung h;1t clie Kirchenleitung 
nach .\nhörung der Berci I igren folgendes bes eh lossen: 

§ 1

Aus den bisherigen Kirchenkreisen Gartz-Penkun, Pasewalk und 
Ueckermünde wird ein neuer Kirchenkreis PJscwalk gebildet. 

§ 2

Sitz des neuen Kirchenkreises, seines Superintendenten und des 
Kirchenverwaltungsamtes ist Pasewalk. 

§ 3

Der Kirchenkreis Pasewalk ist unmittelbarer Rechtsnachfolger der 
bisherigen Kirchenkreise Gartz-Penkun, Pasewalk und 
Ueckermünde. 

§4

Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§5

Die Bildung der neuen Organe des Kirchenkreises erfolgt in An
wendung der entsprechenden Artikel der Kirchenordnung unver
züglich. 



30 Amtsblatt Heft 1-21997 
- -

-----
-- -- -- --- -- --- - --- - - - - ---------------------

§6 

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 

Greifswald, den 15. Januar 1997 

(L.S.) 

Urkunde 

Die Kirchenleitung 

Berger 
Bischof 

über die Bildung des Kirchenkreises Greifswald 

Gemäß Artikel 80 ( 1) der Kirchenordnung hat die Kirchenleitung 
nach Anhörung der Beteiligten folgendes beschlossen: 

§ 1

Aus den bisherigen Kirchenkreisen Greifswald-Stadt, Greifswald
Land, Usedom. Wolgast und Anklam wird ein neuer Kirchenkreis 
Greifswald gebildet. 

§2

Sitz des neuen Kirchenkreises, seines Superintendenten und des 
Kirchenverwaltungsamtes ist Greifswald. 

§ 3

Der Kirchenkreis Greifswald ist unmittelbarer Rechtsnachfolger 
der bisherigen Kirchenkreise Greifswald-Stadt, Greifswald-Land, 
Usedom, Wolgast und Anklam. 

§4

Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§ 5

Die Bildung der neuen Organe des Kirchenkreises erfolgt in An
wendung der entsprechenden Artikel der Kirchenordnung unver
züglich. 

§6 

Diese Urkunde tritt am l .  Januar 1997 in Kraft. 

Greifswald, den l 5. Januar l 997 

(L.S.) 

Die Kirchenleitung 

Berger 
Bischof 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und

Verordnungen

C. Personalnachrichten

Herrn Gerhard Kaufeldt, St. Nikolei Greifswald, ist anläßlich sei
nes 60. Geburtstages und in Würdigung seiner Verdienste für die 
Kirchenmusik derTitel „Kirchenmusikdirektor" von der Kirchen
leitung verliehen worden. 

Herr Prof. Jürgen Kehnscherper, Ahrenshagen, Kirchenkreis Stral
sund, hat im November 1996 sein Promotionsverfahren erfolg
reich abgeschlossen. 

Berufen: 

Ruhestand: 

Pfarrer Rainer Neumann, Greifswald, 
zum Superintendent des Kirchenkreises Greifswald 
mit Wirkung vom 01 .0l. 1997 für vier Jahre. 

Pfarrer Andreas Haerter, Rosow, zum 
Superintendent des Kirchenkreises Pasewalk mit 
Wirkung vom 01.01.1997 für vier Jahre. 

Pfarrer Eckard Klabunde , Demmin, mit Wirkung 
vom 01.01.1997 für die Dauer von vier Jahren als 
Superintendent des Kirchenkreises Demmin. 

Pfarrer Hans-Martin Moderow, Anklam, mit 
Wirkung vom 0 1.01.1997 für die Dauer von vier 
Jahren als Superintendent des Kirchenkreises 
Stralsund. 

Pfarrer Sören Krajci , Kartlow, Kirchenkreis 
Demmin, mit Wirkung vom 01.01.1997. 

Pfarrer Winfried Wenzel , Koserow, Kirchenkreis 
Greifswald, mit Wirkung vom 0 1.09.1996. 

Pfarrer Andreas Behrens , Medow, Kirchenkreis 
Anklam, tritt zum 01.01.1997 in den Ruhestand 
gemäß § 63 Pfarrdienstgesetz. 

Landespfarrer für Fortbildung Dr. Reinhard 
Glöckner, Greifswald, wurde zum 01.11.1996 in 
den Ruhestand versetzt. 

Superintendent Joachim Hoeft, Pasewalk, tritt zum 
01.01.1997 in den Ruhestand. 

Pfarrer i.W. Claus-Dieter ßaier, Sievertshagen, 
Kirchenkreis Grimmen, wurde zum 0l. 10.1996 in 
den Ruhestand versetzt. 

Ausgeschieden: Pfarrein Christine Würfel aus Behrenhoff, 
Kirchenkreis Greifswald-Land, ist zum 0 l .  11.1996 
aus dem Pfarrdienst ausgeschieden. 

D. Freie Stellen

Die ev.-luth. Christ the King/Dietrich Bonhoeffer Gemeinde 
in TORONTO, (EVANGELICALLUTHERAN CH URCH IN 
CANADA - ELCI C) sucht zum 1. Oktober 1997 

eine ordinierte Pfarrerin/ einen ordinierten Pfarrer. 

Es wird erwartet, daß der / die Pfarrerin bereit ist, sich auf die 
besondere Gemeindesituation einzulassen und Freude am Dienst 
der Verkündigung, am Unterricht und an der Seelsorge hat. Er/sie 
sollte zur Mitarbeit in der ELCIC bereit sein und sich zusammen 
mit der Gemeinde den vielfältigen ökumenischen Herausforde
rungen stellen. 
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In der zweisprachigen Gemeinde \1ndet son11tagsjc ein deutscher 
und ein engl;scher Gottesdiens[ statt. Auch !ür die übnge 
Gemeindearbeit sind beide Sprachen wichtig. Die Gemeinde b:e
tct ein möbliertes Pfarrhaus. Die Besoldung erfolgt nach den Richt
linien der ELCIC. - Gute Kenntnisse der englischen Sprache sind 
erforderlich. Amerika-Erfahrung wäre von Vorteil. Die Pfarrstelle 
wird durch Gemeindewahl und mit Berufung durch die EKD be
setzt. 

Informationsunterlagen können angefordert werden beim Kirchen
amt der EKD Hauptabteilung III, l lcrrenht1user Straße 12, 30419 
Hannover, Tel.: 0511/2796-230 und - 227, Fax: 0511/2796-717. 

Berwerbungst'rist: 15. Februar 1997 

Eine Aufgabe im Ruhestand 

Das Kirchenamt der EK D sucht im Rahmen des kirchl ichcn Dien
stes in Urlaubso1ten und für die Vak::mzvertretung im europäischen 
Ausland interessierte Pfarrer und Pfarrerinnen, die in ihrem Ru
hestand nebenamtlich 10 Monate pfarramtliche Aufgaben über
nehmen möchten. 

Geboten werdC11: 

- Übernahme der Hin- und Rückfahrkosten für die Beauftragten

- mietfreie Wohnung (;\pp.)

- monatliche Aufwandsentschädigung 1000,- DM (steuerpflichtig)

- teilweise ist ein Auto vorhanden.

- Teilnahme an einem Vorbereitungskurs am 3./4. Mtirz 1997 im
Evangelischen Zentrum Rissen/ Hamburg.

Folgende Stellen sind noch zu besetzen:

Mallorca/Spanien 
Gran Canaria/Sp,micn 
Bi! bao/Spanien 
Rhodos/Griechenland 
Zypern 

0i.09.97 - 30.06.98 
0 l .09.97 - 30.06.98 (:mch Schulunterricht) 
01.09.97 - 30.06.98 
01.09.97 - 30.06.98 
01.09.97 - 30.06.98 

Wenn Sie eine solche Tätigkeit interessiert und Sie Einzelheiten 
wissen möchten, schreiben möchten, schreiben Sie uns oder rufen 
Sie möglichst bis zum 27.02.1997 Jn. 

Kirchenamt der EKD 

Hauptabteilung III 

Postfach 210 220 

30402 Hannover 

Te.: 05 11 / 27 96 · 126 
Fax: 05 11 / 27 96 - 725 
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E. \Veitere Hinweise

Nr. 9) ,,Aufnahme-sofort! 030-550000" - bundesweit 

Synanon - Der nüchterne Weg 

Sti l'tung Synannon 
Berlin 
Herzbergstraße 84 • D-10365 Berlin (Lichtenberg) 
Brandenburg 
Synannon Gut Schmerwitz 
Dorfstraße 8 • D-14827 Schmerwitz 
Tel: (03 38 49) 76-0 • Fax: (03 83 49) 76-220 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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Die l\'otwendigkcit für Therapie sofort in der Suchthilfe ist Ihnen 
sicher aus den l\1edien bekannt. Eine solche Sofort-Hilfe ist sinn
voll und kann lebensrettend sein. 

Synannon hat im September diesen Jahres ein Haus mit 431 
Wohnplätzen für Drogensüchtige undAlkoholiker eröffnet, ermög
licht dank öffentlicher und printcr Förderung. Dieses Haus ist 
bisher bundesweit einmalig und leistet die „Aufnahme sofort!'' für 
jeden hilfesuchenden Süchtigen. Damit wird eine Forderung des 
Nationalen Rauschgiftbckämpfungsplanes der Bundesregierung 
verwirklicht. 

Drog:em1bhiingige und Alkoholiker aus allen Teilen Deutschlands, 
die ein Leben ohne Drogen und ohne Kriminalität lernen möch
ten. werden sofort und ohne Vorbedingungen aufgenommen: ohne 
Altersbegrenzung, ohne Wartezeit, ohne Kostentriiger, ohne ärzt
liche Voruntersuchung, ohne zeitliche Begrenzung - tatsächlich 
sofort! Auch süchtige Mütter mit ihren Kindern! 

Möchten Sie sich selbst ein Bild 1·011 unserer Arbeit machen, sind 
Sie bei uns zu einem Besuch jederzeit willkommen. Bitte rufen 
Sie vorher an. Bitte rufen Sie auch an, wenn Sie weitere Informa
tionen wünschen 0 30 / 55 00 0 l 80. Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Eid 
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